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2251 
Bekanntmachung 

zum Dritten Staatsvertrag zur Änderung 
rundfunkrechtlicher Staatsverträge 

(Dritter Rundfunkänderungsstaatsvertrag) 
Vom 26. November 1996 

Der Landtag hat in seiner Sitzung am 13. Nqvember 
1996 gemäß Artikel 66 Satz 2 der Landesverfassung dem 
Dritten Staatsvertrag zur Änderung rundfunkrechtlicher 
Staatsverträge (Dritter Rundfunkänderungsstaatsver
trag) zugestimmt. 

Der Staatsvertrag wird nachfolgend bekanntgemacht. 

Der Tag des Inkrafttretens wird gemäß Artikel 7 
Absatz 2 gesondert bekanntgemacht. 

Düsseldorf, den 26. November 1996 

Der Ministerpräsident 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Johannes Rau 

.. Dritter Staatsvertrag 
zur Anderung rundfunkrechtlicher Staatsverträge 

(Dritter Rundfunkänderungsstaatsvertrag) 

Das Land Baden-Württemberg, 
der Freistaat Bayern, 
das Land BerUn, 
das Land Brandenburg, 
die Freie Hansestadt Bremen, 
die Freie und Hansestadt Hamburg, 
das Land Hessen, 
das Land Mecklenburg-Vorpommern, 
das Land Niedersachsen, 
das Land Nordrhein-Westfalen, 
das Land Rheinland-Pfalz, 
das Saarland, 
der Freistaat Sachsen, 
das Land Sachsen-Anhalt, 
das Land Schieswig-Hoistein und 
der Freistaat Thüringen 

schließen nachstehenden Staatsvertrag: 

Artikel 1 
Änderung des Rundfunkstaatsvertrages 

Der Rundfunkstaatsvertrag vom 31. August 1991 
Bekanntmachung vom 20. November 1991 (GV. NW. 
S. 408) -, zuletzt geändert durch den Zweiten Rundfunk
änderungsstaatsvertrag vom 22. Juni 1995 - Bekannt
machung vom 21. November 1995 (GV. NW. S. 1196) -, 
wird wie folgt geändert: 

1. Die Bezeichnung wird wie folgt gefaßt: 

"Rundfunkstaatsvertrag (RStV)" 

2. Das Inhaltsverzeichnis wird wie folgt gefaßt: 

"Inhaltsverzeichnis 

Präambel 

I. Abschnitt 

Allgemeine Vorschriften 

§ 1 Anwendungsbereich 
§ 2 Begriffsbestimmungen 
§ 3 Unzulässige Sendungen, Jugendschutz 
§ 4 Jugendschutzbeauftragte 
§ 5 Kurzberichterstattung 
§ 6 Europäische Produktionen, Eigen-, Auftrags

und Gemeinschaftsproduktionen 
§ 7 Werbeinhalte 

§ 8 Sponsoring 
§ 9 Informationspflicht, zuständige Behörden 
§ 10 Meinungsumfragen 

II. Abschnitt 

Vorschriften für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk 

§ 11 Funktionsgerechte Finanzausstattung, Grund-
satz des Finanzausgleichs 

§ 12 Finanzierung 
§ 13 Finanzbedarf des öffentlich-rechtlichen Rund-

funks 
§ 14 Einfügung der Werbung 
§ 15 Dauer der Werbung 
§ 16 Richtlinien 
§ 17 Änderung der Werbung 
§ 18 Ausschluß von Fernseheinkauf 
§ 19 Satellitenfernsehprogramme für ARD und ZDF 

III. Abschnitt 

Vorschriften für den privaten Rundfunk 

1. Unterabschnitt 

Zulassung und verfahrensrechtliche Vorschriften 

§ 20 Zulassung 
§ 21 Grundsätze für das Zulassungsverfahren 
§ 22 Auskunftsrechte und Ermittlungsbefugnisse 
§ 23 Publizitätspflicht und sonstige Vorlagepflich-

ten 
§ 24 Vertraulichkeit 

2. Unterabschnitt 
Sicherung der Meinungsvielfalt 

§ 25 Meinungsvielfalt, regionale Fenster 
§ 26 Sicherung der Meinungsvielfalt im Fernsehen 
§ 27 Bestimmung der Zuschaueranteile 
§ 28 Zurechnung von Programmen 
§ 29 Veränderung von Beteiligungsverhältnissen 
§ 30 Vielfaltssichernde Maßnahmen 
§ 31 Sendezeit für unabhängige Dritte 
§ 32 Programmbeirat 
§ 33 Richtlinien 
§ 34 Übergangsbestimmung 

3. Unterabschnitt 
Organisation der Medienaufsicht, Finanzierung be
sonderer Aufgaben 

§ 35 Aufsicht im Rahmen der Sicherung der 
Meinungsvielfalt 

§ 36 Zuständigkeit 
§ 37 Verfahren bei der Zulassung und Aufsicht 
§ 38 Aufsicht in sonstigen Angelegenheiten 
§ 39 Anwendungsbereich 
§ 40 Finanzierung besonderer Aufgaben 

4. Unterabschnitt 
Programmgrundsätze, Sendezeit für Dritte 

§ 41 Programmgrundsätze 
§ 42 Sendezeit für Dritte 

5. Unterabschnitt 

Finanzierung, Werbung 

§ 43 Finanzierung 
§ 44 Einfügung der Werbung 
§ 45 Dauer der Werbung 
§ 46 Richtlinien 

6. Unterabschnitt 

Datenschutz, Revision, Ordnungswidrigkeiten 

§ 47 Datenschutz 
§ 48 Revision zum Bundesverwaltungsgericht 
§ 49 Ordnungswidrigkeiten 
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IV. Abschnitt 

Übertragungskapazitäten 

§ 50 Grundsatz 
§ 51 Zuordnung von Satellitenkanälen 
§ 52 Weiterverbreitung 
§ 53 Zugangsfreiheit 

V. Abschnitt 

Übergangs- und Schlußvorschriften 

§ 54 Kündigung 
§ 55 Regelung für Bayern". 

3. § 2 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 wird das Wort "elektrischer" 
durch das Wort "elektromagnetischer" ersetzt. 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 
aal Nummer 3 wird wie folgt gefaßt: 

,,3. Satellitenfensterprogramm ein zeitlich be
grenztes Rundfunkprogramm mit bun
desweiter Verbreitung im Rahmen eines 
weiterreichenden Programms (Hauptpro
gramm),". 

bb) Es wird folgende Nummer 4 angefügt: 
,,4. Regionalfensterprogramm ein zeitlich und 

räumlich begrenztes Rundfunkprogramm 
mit im wesentlichen regionalen Inhalten 
im Rahmen eines Hauptprogramms." 

4. § 3 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
aal Es wird folgende Nummer 1 eingefügt: 

,,1. zum Haß gegen Teile der Bevölkerung oder 
gegen eine nationale, rassische, religiöse 
oder durch ihr Volkstum bestimmte 
Gruppe aufstacheln, zu Gewalt- oder Will
kürmaßnahmen gegen sie auffordern oder 
die Menschenwürde anderer dadurch an
greifen, daß Teile der Bevölkerung oder 
eine vorbezeichnete Gruppe beschimpft, 
böswillig verächtlich gemacht oder ver
leumdet werden (§ 130 StGB),". 

bb) Die bisherige Nummer 1 wird Nummer 2 und 
die Worte "zum Rassenhaß aufstacheln oder" 
werden gestrichen. 

ce) Die bisherigen Nummern 2 bis 5 werden die 
Nummern 3 bis 6. 

b) Absatz 7 wird gestrichen. 

5. Der bisherige § 3 a wird § 4. 

6. Die bisherigen §§ 4 und 5 werden §§ 5 und 6. 

7. Der bisherige § 6 wird § 7 und wie folgt geändert: 

a) In Absatz 4 Satz 3 wird die Verweisung auf ,,§ 27 
Abs. 3" ersetzt durch die Verweisung auf ,,§ 45 
Abs.3". 

b) In Absatz 7 Satz 2 wird die Verweisung auf .. § 24" 
ersetzt durch die Verweisung auf .. § 42". 

8. Die bisherigen §§ 7 bis 11 werden §§ 8 bis 12. 

9. Der bisherige § 12 wird § 13 und wie folgt gefaßt: 

,,§ 13 
Finanzbedarf 

des öffentlich-rechtlichen Rundfunks 

(1) Der Finanzbedarf des öffentlich-rechtlichen 
Rundfunks wird regelmäßig entsprechend den 
Grundsätzen von Wirtschaftlichkeit und Sparsam
keit, einschließlich der damit verbundenen Rationali
sierungspotentiale, auf der Grundlage von Bedarfs
anmeldungen der in der ARD zusammengeschlosse
nen Landesrundfunkanstalten, des ZDF und der 
Körperschaft des öffentlichen Rechts "Deutschland
radio" durch die unabhängige Kommission zur Über-

prüfung und Ermittlung des Finanzbedarfs der Rund
funkanstalten (KEF) geprüft und ermittelt. 

(2) Bei der Überprüfung und Ermittlung des Finanz
bedarfs sind insbesondere zugrunde zu legen 

1. die wettbewerbsfähige Fortführung der bestehen
den Rundfunkprogramme sowie die durch Staats
vertrag aller Länder zugelassenen Fernsehpro
gramme (bestandsbezogener Bedarf), 

2. nach Landesrecht zulässige neue Rundfunkpro
gramme, die Teilhabe an den neuen rundfunktech
nischen Möglichkeiten in der Herstellung und zur 
Verbreitung von Rundfunkprogrammen sowie die 
Möglichkeit der Veranstaltung neuer Formen von 
Rundfunk (Entwicklungsbedarf), 

3. die allgemeine Kostenentwicklung und die beson
dere Kostenentwicklung im Medienbereich, 

4. die Entwicklung der Gebührenerträge, der Wer-
beerträge und der sonstigen Erträge. 

(3) Bei der Überprüfung und Ermittlung des Finanz
bedarfs soll ein hoher Grad der Objektivierbarkeit 
erreicht werden. 

(4) Die Gebührenfestsetzung erfolgt durch Staatsver
trag." 

10. Der bisherige § 13 wird § 14. 

11. Der bisherige § 14 wird § 16 und wie folgt gefaßt: 

,,§ 16 
Richtlinien 

Die in der ARD zusammengeschlossenen Landes
rundfunkanstalten und das ZDF erlassen Richtlinien 
zur Durchführung der §§ 3, 7, 8, 14 und 15. Sie stellen 
hierzu das Benehmen mit den Landesmedienanstal
ten her und führen einen gemeinsamen Erfahrungs
austausch in der Anwendung dieser Richtlinien 
durch." 

12. § 15 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 4 wird die Verweisung auf ,,§ 16" 
ersetzt durch die Verweisung auf ,,§ 17". 

b) In Absatz 2 Satz 2 wird die Verweisung auf .. § 18 
Abs. 4" ersetzt durch die Verweisung auf ,,§ 19 
Abs.4". 

13. Die bisherigen §§ 16 und 17 werden §§ 17 und 18. 

14. Der bisherige § 18 wird § 19, und die Absätze 1 und 2 
werden wie folgt gefaßt: 

,,(1) Die in der ARD zusammengeschlossenen Lan
desrundfunkanstalten und das ZDF können über 
Satelliten gemeinsam ein zusätzliches Fernsehpro
gramm mit kulturellem Schwerpunkt veranstalten; 
dabei können ausländische Veranstalter, vor allem 
aus den europäischen Ländern, beteilig.t werden. Die 
zusätzliche Verbreitung über andere Ubertragungs
wege richtet sich nach Landesrecht. 

(2) Darüber hinaus können die in der ARD zusam
mengeschlossenen Landesrundfunkanstalten und das 
ZDF über Satelliten gemeinsam zwei Spartenfern
sehprogramme als Zusatzangebot veranstalten." 

15. Der III. Abschnitt wird wie folgt gefaßt: 

"In. Abschnitt 
Vorschriften für den privaten Rundfunk 

1. Unterabschnitt 

Zulassung und 
verfahrensrechtliche Vorschriften 

§ 20 
Zulassung 

(1) Private Veranstalter bedürfen zur Veranstaltung 
von Rundfunk einer Zulassung nach Landesrecht. In 
der Zulassung für Veranstalter bundesweit verbreite
ter Programme ist die Programmkategorie nach § 2 
Abs. 2 festzulegen. 
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(2) Wenn und soweit Mediendienste dem Rundfunk 
zuzuordnen sind, bedürfen Anbieter solcher Dienste 
einer Zulassung nach Landesrecht. Stellt die zustän
dige Landesmedienanstalt im Einvernehmen mit al
len Landesmedienanstalten fest, daß diese Vorausset
zung vorliegt, muß der Anbieter nach seiner Wahl 
innerhalb von sechs Monaten, nachdem die Feststel
lung ihm bekanntgegeben ist, einen Zulassungsantrag 
stellen oder den Mediendienst so anbieten, daß er 
nicht dem Rundfunk zuzuordnen ist. Anbieter von 
Mediendiensten sind berechtigt, bei der zuständigen 
Landesmedienanstalt einen Antrag auf rundfunk
rechtliche Unbedenklichkeit zu stellen. 

(3) Das Landesrecht kann ein vereinfachtes Zulas
sungsverfahren vorsehen, wenn Sendungen 

1. im örtlichen Bereich einer öffentlichen Veranstal
tung und im zeitlichen Zusammenhang damit 
veranstaltet und verbreitet werden oder 

2. für Einrichtungen angeboten werden, wenn diese 
für gleiche Zwecke genutzt und die Sendungen nur 
dort empfangen werden können und im funktionel
len Zusammenhang mit den in diesen Einrichtun
gen zu erfüllenden Aufgaben stehen. 

In Sendungen nach Satz 1 Nr. 2 ist Werbung unzu
lässig. Unberührt bleiben landesrechtliche Bestim
mungen, nach denen Sendungen für eine beschränkte 
Anzahl von Wohneinheiten oder Sendungen in Ein
richtungen, die sich auf ein Gebäude oder einen 
zusammengehörenden Gebäudekomplex beschrän
ken, keiner Zulassung bedürfen. 

§ 21 
Grundsätze für das Zulassungsverfahren 

(1) Der Antragsteller hat alle Angaben zu machen, alle 
Auskünfte zu erteilen und alle Unterlagen vorzule
gen, die zur Prüfung des Zulassungsantrags erforder
lich sind. 

(2) Die Auskunftspflicht und die Verpflichtung zur 
Vorlage von Unterlagen erstrecken sich insbesondere 
auf 

1. eine Darstellung der unmittelbaren und mittelba
ren Beteiligungen im Sinne des § 28 an dem 
Antragsteller sowie der Kapital- und Stimmrechts
verhältnisse bei dem Antragsteller und den mit ihm 
im Sinne des Aktiengesetzes verbundenen Unter
nehmen, 

2. die Angabe über Angehörige im Sinne des § 15 
Abgabenordnung unter den Beteiligten nach Num
mer I, gleiches gilt für Vertreter der Person oder 
Personengesellschaft oder des Mitglieds eines Or
gans einer juristischen Person, 

a. den Gesellschaftsvertrag und die satzungsrechtli
chen Bestimmungen des Antragstellers, 

4. Vereinbarungen, die zwischen an dem Antragstel
ler unmittelbar oder mittelbar im Sinn von § 28 
Beteiligten bestehen und sich auf die gemeinsame 
Veranstaltung von Rundfunk sowie auf Treuhand
verhältnisse und nach den §§ 26 und 28 erhebliche 
Beziehungen beziehen, 

5. eine schriftliche Erklärung des Antragstellers, daß 
die nach den Nummern 1 bis 4 vorgelegten Unterla
gen und Angaben vollständig sind. 

(3) Ist für die Prüfung im Rahmen des Zulassungsver
fahrens ein Sachverhalt bedeutsam, der sich auf 
Vorgänge außerhalb des Geltungsbereichs dieses 
Staatsvertrages bezieht, so hat der Antragsteller 
diesen Sachverhalt aufzuklären und die erforder
lichen Beweismittel zu beschaffen. Er hat dabei alle 
für ihn bestehenden rechtlichen und tatsächlichen 
Möglichkeiten auszuschöpfen. Der Antragsteller 
kann sich nicht darauf berufen, daß er Sachverhalte 
nicht aufklären oder Beweismittel nicht beschaffen 
kann, wenn er sich nach Lage des Falles bei der 
Gestaltung seiner Verhältnisse die Möglichkeit dazu 
hätte beschaffen oder einräumen lassen können. 

(4) Die Verpflichtungen nach den Absätzen 1 bis 3 
gelten für natürliche und juristische Personen oder 
Personengesellschaften, die an dem Antragsteller 
unmittelbar oder mittelbar im Sinne von § 28 beteiligt 
sind oder zu ihm im Verhältnis eines verbundenen 
Unternehmens stehen oder sonstige Einflüsse im 
Sinne der §§ 26 und 28 auf ihn ausüben können, 
entsprechend. 

(5) Kommt ein Auskunfts- oder Vorlagepflichtiger 
seinen Mitwirkungspflichten nach den Absätzen 1 
bis 4 innerhalb einer von der zuständigen Landes
medienanstalt bestimmten Frist nicht nach, kann der 
Zulassungsantrag abgelehnt werden. 

(6) Die im Rahmen des Zulassungsverfahrens Aus
kunfts- und Vorlagepflichtigen sind verpflichtet, jede 
Änderung der maßgeblichen Umstände nach Antrag
stellung oder nach Erteilung der Zulassung unver
züglich der zuständigen Landesmedienanstalt mitzu
teilen. Die Absätze 1 bis 5 finden entsprechende 
Anwendung. § 29 bleibt unberührt. 

(7) Unbeschadet anderweitiger Anzeigepflichten sind 
der Veranstalter und die an ihm unmittelbar oder 
mittelbar im Sinne von § 28 Beteiligten jeweils nach 
Ablauf eines Kalenderjahres verpflichtet, unverzüg
lich der zuständigen Landesmedienanstalt gegenüber 
eine Erklärung darüber abzugeben, ob und inwieweit 
innerhalb des abgelaufenen Kalenderjahres bei den 
nach § 28 maßgeblichen Beteiligungs- und Zurech
nungstatbeständen eine Veränderung eingetreten ist. 

§ 22 
Auskunftsrechte und Ermittlungsbefugnisse 

(1) Die zuständige Landesmedienanstalt kann alle 
Ermittlungen durchführen und alle Beweise erheben, 
die zur Erfüllung ihrer sich aus den §§ 26 bis 34 
ergebenden Aufgaben erforderlich sind. Sie bedient 
sich der Beweismittel, die sie nach pflichtgemäßem 
Ermessen zur Ermittlung des Sachverhalts für erfor
derlich hält. Sie kann insbesondere 

1. Auskünfte einholen, 
2. Beteiligte im Sinne des § 13 Verwaltungsverfah

rensgesetz anhören, Zeugen und Sachverständige 
vernehmen oder die schriftliche Äußerung von 
Beteiligten, Sachverständigen und Zeugen einho
len, 

3. Urkunden und Akten beiziehen, 
4. den Augenschein einnehmen. 
Andere Personen als die Beteiligten sollen erst dann 
zur Auskunft herangezogen werden, wenn die Sach
verhaltsaufklärung durch diese nicht zum Ziel führt 
oder keinen Erfolg verspricht. 

(2) Für Zeugen und Sachverständige besteht eine 
Pflicht zur Aussage oder zur Erstattung von Gutach
ten. Die Vorschriften der Zivilprozeßordnung über 
die Pflicht, als Zeuge auszusagen oder als Sachver
ständiger ein Gutachten zu erstatten, über die Ableh
nung von Sachverständigen sowie über die Verneh
mung von Angehörigen des öffentlichen Dienstes als 
Zeugen oder Sachverständige gelten entsprechend. 
Die Entschädigung der Zeugen und Sachverständigen 
erfolgt in entsprechender Anwendung des Gesetzes 
über die Entschädigung von Zeugen und Sachver
ständigen. 

(3) Zur Glaubhaftmachung der Vollständigkeit und 
Richtigkeit der Angaben darf die zuständige Landes
medienanstalt die Vorlage einer eidesstattlichen Ver
sicherung von denjenigen verlangen, die nach § 21 
Abs. 1 und 4 auskunfts- und vorlagepflichtig sind. 
Eine Versicherung an Eides Statt soll nur gefordert 
werden, wenn andere Mittel zur Erforschung der 
Wahrheit nicht vorhanden sind, zu keinem Ergebnis 
geführt haben oder einen unverhältnismäßigen Auf
wand erfordern. 

(4) Die von der zuständigen Landesmedienanstalt mit 
der Durchführung der sich aus den §§ 26 bis 34 
ergebenden Aufgaben betrauten Personen dürfen 
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während der üblichen Geschäfts- und Arbeitszeiten 
die Geschäftsräume und -grundstücke der in § 21 
Abs. 1, 3 und 4 genannten Personen und Personenge
seilschaften betreten und die nachfolgend in Absatz 5 
genannten Unterlagen einsehen und prüfen. Das 
Grundrecht des Artikels 13 Grundgesetz wird inso
weit eingeschränkt. 

(5) Die in § 21 Abs. 1,3 und 4 genannten Personen oder 
Personengeseilschaften haben auf Verlangen Auf
zeichnungen, Bücher, Geschäftspapiere und andere 
Urkunden, die für die Anwendung der §§ 26 bis 34 
erheblich sein können, vorzulegen, Auskünfte zu 
erteilen und die sonst zur Durchführung der Maßnah
men nach Absatz 4 erforderlichen Hilfsdienste zu 
leisten. Vorkehrungen, die die Maßnahmen hindern 
oder erschweren, sind unzulässig. 

(6) Der zur Erteilung einer Auskunft Verpflichtete 
kann die Auskunft auf solche Fragen verweigern, 
deren Beantwortung ihn selbst oder einen der in § 383 
Abs. 1 Nm. 1 bis 3 Zivilprozeßordnung bezeichneten 
Angehörigen der Gefahr strafrechtlicher Verfolgung 
oder eines Verfahrens nach dem Gesetz über Ord
nungswidrigkeiten aussetzen würde. 

(7) Durchsuchungen dürfen nur aufgrund einer An
ordnung des Amtsrichters, in dessen Bezirk die 
Durchsuchung erfolgen soll, vorgenommen werden. 
Bei Gefahr im Verzug können die in Absatz 4 
bezeichneten Personen während der Geschäftszeit die 
erforderlichen Durchsuchungen ohne richterliche 
Anordnung vornehmen. An Ort und Stelle ist eine 
Niederschrift über Grund, Zeit und Ort der Durchsu
chung und ihr wesentliches Ergebnis aufzunehmen, 
aus der sich, falls keine richterliche Anordnung 
ergangen ist, auch die Tatsachen ergeben, die zur 
Annahme einer Gefahr im Verzug geführt haben. 

(8) Der Inhaber der tatsächlichen Gewalt über die zu 
durchsuchenden Räume darf der Durchsuchung bei
wohnen. Ist er abwesend, soll sein Vertreter oder ein 
anderer Zeuge hinzugezogen werden. Dem Inhaber 
der tatsächlichen Gewalt über die durchsuchten 
Räume oder seinem Vertreter ist auf Verlangen eine 
Durchschrift der in Absatz 7 Satz 3 genannten 
Niederschrift zu erteilen. 

§ 23 
Publizitätspflicht 

und sonstige Vorlagepflichten 

(1) Jeder Veranstalter hat unabhängig von seiner 
Rechtsform jährlich nach Maßgabe der Vorschriften 
des Handelsgesetzbuches, die für große Kapitalgesell
schaften gelten, einen Jahresabschluß samt Anhang 
und einen Lagebericht spätestens bis zum Ende des 
neunten auf das Ende des Geschäftsjahres folgenden 
Monats zu erstellen und bekanntzumachen. Satz 1 
findet auf an dem Veranstalter unmittelbar Beteiligte, 
denen das Programm des Veranstalters nach § 28 
Abs. 1 Satz 1, und mittelbar Beteiligte, denen das 
Programm nach § 28 Abs. 1 Satz 2 zuzurechnen ist, 
entsprechende Anwendung. 

(2) Innerhalb derselben Frist hat der Veranstalter eine 
Aufstellung der Programmbezugsquellen für den Be
richtszeitraum der zuständigen Landesmedienanstalt 
vorzulegen. 

§ 24 
Vertraulichkeit 

Angaben über persönliche und sachliche Verhältnisse 
einer natürlichen oder juristischen Person oder einer 
Personengesellschaft sowie Betriebs- oder Geschäfts
geheimnisse, die den Landesmedienanstalten, ihren 
Organen, ihren Bediensteten oder von ihnen beauf
tragten Dritten im Rahmen der Durchführung ihrer 
Aufgaben anvertraut oder sonst bekannt geworden 
sind, dürfen nicht unbefugt offenbart werden. § 46 
Abs. 9 des Gesetzes wegen Wettbewerbsbeschränkun
gen findet entsprechende Anwendung. Soweit perso
nenbezogene Daten verarbeitet werden, finden die 
Datenschutzbestimmungen nach Landesrecht An
wendung. 

2. Unterabschnitt 

Sicherung der Meinungsvielfalt 

§ 25 
Meinungsvielfalt, regionale Fenster 

(1) Im privaten Rundfunk ist inhaltlich die Vielfalt 
der Meinungen im wesentlichen zum Ausdruck zu 
bringen. Die bedeutsamen politischen, weltanschauli
chen und gesellschaftlichen Kräfte und Gruppen 
müssen in den Vollprogrammen angemessen zu 
Wort kommen; Auffassungen von Minderheiten sind 
zu berücksichtigen. Die Möglichkeit, Spartenpro
gramme anzubieten, bleibt hiervon unberührt. 

(2) Ein einzelnes Programm darf die Bildung der 
öffentlichen Meinung nicht in hohem Maße ungleich
gewichtig beeinflussen. 

(3) Im Rahmen des Zulassungsverfahrens soll die 
Landesmedienanstalt darauf hinwirken, daß an dem 
Veranstalter auch Interessenten mit kulturellen Pro
grammbeiträgen beteiligt werden. Ein Rechtsan
spruch auf Beteiligung besteht nicht. 

(4) In bundesweit verbreiteten Fernsehvollprogram
men sollen bei terrestrischer Verbreitung nach Maß
gabe des jeweiligen Landesrechts Fensterprogramme 
aufgenommen werden. Mit der Organisation der 
Fensterprogramme ist zugleich deren Finanzierung 
durch die Veranstalter sicherzustellen. Die Landes
medienanstalten stimmen die Organisation der Fen
sterprogramme in zeitlicher und technischer Hinsicht 
unter Berücksichtigung der Interessen der betroffe
nen Veranstalter ab. 

§ 26 
Sicherung der Meinungsvielfalt im Fernsehen 

(1) Ein Unternehmen (natürliche oder juristische 
Person oder Personenvereinigung) darf in der Bun
desrepublik Deutschland selbst oder durch ihm zure
chenbare Unternehmen bundesweit im Fernsehen 
eine unbegrenzte Anzahl von Programmen veranstal
ten, es sei denn, es erlangt dadurch vorherrschende 
Meinungsmacht nach Maßgabe der nachfolgenden 
Bestimmungen. 

(2) Erreichen die einem Unternehmen zurechenbaren 
Programme im Durchschnitt eines Jahres einen Zu
schaueranteil von 30 vom Hundert, so wird vermutet, 
daß vorherrschende Meinungsmacht gegeben ist. 
Gleiches gilt bei einer geringfügigen Unterschreitung 
des Zuschaueranteils, sofern das Unternehmen auf 
einem medienrelevanten verwandten Markt eine 
marktbeherrschende Stellung hat oder eine Gesamt
beurteilung seiner Aktivitäten im Fernsehen und auf 
medienrelevanten verwandten Märkten ergibt, daß 
der dadurch erzielte Meinungseinfluß dem eines Un
ternehmens mit einem Zuschaueranteil von 30 vom 
Hundert im Fernsehen entspricht. 

(3) Hat ein Unternehmen mit den ihm zurechenbaren 
Programmen vorherrschende Meinungsmacht er
langt, so darf für weitere diesem Unternehmen zure
chenbare Programme keine Zulassung erteilt oder der 
Erwerb weiterer zurechenbarer Beteiligungen an 
Veranstaltern nicht als unbedenklich bestätigt wer
den. 

(4) Hat ein Unternehmen mit den ihm zurechenbaren 
Programmen vorherrschende Meinungsmacht er
langt, schlägt die zuständige Landesmedienanstalt 
durch die Kommission zur Ermittlung der Konzen
tration im Medienbereich (KEK, § 35 Abs. 2 Satz 1 
Nr. 1) dem Unternehmen folgende Maßnahmen vor: 

L Das Unternehmen kann ihm zurechenbare Beteili
gungen an Veranstaltern aufgeben, bis der zu
rechenbare Zuschaueranteil des Unternehmens 
hierdurch unter die Grenze nach Absatz 2 Satz 1 
fällt, oder 

2. es kann im Falle des Absatzes 2 Satz 2 seine 
MarktsteIlung auf medienrelevanten verwandten 
Märkten vermindern oder ihm zurechenbare Betei-
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ligungen an Veranstaltern aufgeben, bis keine 
vorherrschende Meinungsmacht nach Absatz 2 
Satz 2 mehr gegeben ist, oder 

3. es kann bei ihm zurechenbaren Veranstaltern 
vielfaltssichernde Maßnahmen im Sinne der §§ 30 
bis 32 ergreifen. 

Die KEK erörtert mit dem Unternehmen die in 
Betracht kommenden Maßnahmen mit dem Ziel, eine 
einvernehmliche Regelung herbeizuführen. Kommt 
keine Einigung zustande oder werden die einver
nehmlich zwischen dem Unternehmen und der KEK 
vereinbarten Maßnahmen nicht in angemessener Frist 
durchgeführt, so sind von der zuständigen Landesme
dienanstalt nach Feststellung durch die KEK die 
Zulassungen von so vielen dem Unternehmen zure
chenbaren Programmen zu widerrufen, bis keine 
vorherrschende Meinungsmacht durch das Unterneh
men mehr gegeben ist. Die Auswahl trifft die KEK 
unter Berücksichtigung der Besonderheiten des Ein
zelfalles. Eine Entschädigung für Vermögensnach
teile durch den Widerruf der Zulassung wird nicht 
gewährt. 

(5) Erreicht ein Veranstalter mit einem Vollprogramm 
oder einem Spartenprogramm mit Schwerpunkt In
formation im Durchschnitt eines Jahres einen Zu
schaueranteil von 10 vom Hundert, hat er binnen 
sechs Monaten nach Feststellung und Mitteilung 
durch die zuständige Landesmedienanstalt Sendezeit 
für unabhängige Dritte nach Maßgabe von § 31 
einzuräumen. Trifft der Veranstalter die danach 
erforderlichen Maßnahmen nicht, ist von der zustän
digen Landesmedienanstalt nach Feststellung durch 
die KEK die Zulassung zu widerrufen. Absatz 4 Satz 5 
gilt entsprechend. 

(6) Die Landesmedienanstalten veröffentlichen ge
meinsam alle drei Jahre oder auf Anforderung der 
Länder einen Bericht der KEK über die Entwicklung 
der Konzentration und über Maßnahmen zur Siche
rung der Meinungsvielfalt im privaten Rundfunk 
unter Berücksichtigung von 

1. Verflechtungen zwischen Fernsehen und medien
relevanten verwandten Märkten, 

2. horizontalen Verflechtungen zwischen Rundfunk
veranstaltern in verschiedenen Verbreitungsgebie
ten und 

3. internationalen Verflechtungen im Medienbereich. 
Der Bericht soll auch zur Anwendung der §§ 26 bis 32 
und zu erforderlichen Änderungen dieser Bestim
mungen Stellung nehmen. 

(7) Die Landesmedienanstalten veröffentlichen jähr
lich eine von der KEK zu erstellende Programmliste. 
In die Programmliste sind alle Programme, ihre 
Veranstalter und deren Beteiligte aufzunehmen. 

§ 27 
Bestimmung der Zuschaueranteile 

(1) Die Landesmedienanstalten ermitteln durch die 
KEK den Zuschaueranteil der jeweiligen Programme 
unter Einbeziehung aller deutschsprachigen Pro
gramme des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und 
des bundesweit empfangbaren privaten Rundfunks. 
Für Entscheidungen maßgeblich ist der bei Einlei
tung des Verfahrens im Durchschnitt der letzten 
zwölf Monate erreichte Zuschaueranteil der einzube
ziehenden Programme. 

(2) Die Landesmedienanstalten beauftragen nach 
Maßgabe einer Entscheidung der KEK ein Unterneh
men zur Ermittlung der Zuschaueranteile; die Ver
gabe des Auftrags erfolgt nach den Grundsätzen von 
Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit aufgrund einer 
Ausschreibung. Die Ermittlung muß aufgrund reprä
sentativer Erhebungen bei Zuschauern ab Vollen
dung des dritten Lebensjahres nach allgemein aner
kannten wissenschaftlichen Methoden durchgeführt 
werden. Die Landesmedienanstalten sollen mit dem 
Unternehmen vereinbaren, daß die anläßlich der 
Ermittlung der Zuschaueranteile nach Absatz 1 

Satz 1 erhobenen Daten vertraglich auch von Dritten 
genutzt werden können. In diesem Fall sind die auf 
die Landesmedienanstalten entfallenden Kosten ent
sprechend zu mindern. 

(3) Die Veranstalter sind bei der Ermittlung der 
Zuschaueranteile zur Mitwirkung verpflichtet. 
Kommt ein Veranstalter seiner Mitwirkungspflicht 
nicht nach, kann die Zulassung widerrufen werden. 

§ 28 
Zurechnung von Programmen 

(1) Einem Unternehmen sind sämtliche Programme 
zuzurechnen, die es selbst veranstaltet oder die von 
einem anderen Unternehmen veranstaltet werden, an 
dem es unmittelbar mit 25 vom Hundert oder mehr an 
dem Kapital oder an den Stimmrechten beteiligt ist. 
Ihm sind ferner alle Programme von Unternehmen 
zuzurechnen, an denen es mittelbar beteiligt ist, 
sofern diese Unternehmen zu ihm im Verhältnis eines 
verbundenen Unternehmens im Sinne von § 15 Ak
tiengesetz stehen und diese Unternehmen am Kapital 
oder an den Stimmrechten eines Veranstalters mit 25 
vom Hundert oder mehr beteiligt sind. Die im Sinne 
der Sätze 1 und 2 verbundenen Unternehmen sind als 
einheitliche Unternehmen anzusehen, und deren An
teile am Kapital oder an den Stimmrechten sind 
zusammenzufassen. Wirken mehrere Unternehmen 
aufgrund einer Vereinbarung oder in sonstiger Weise 
derart zusammen, daß sie gemeinsam einen beherr
schenden Einfluß auf ein beteiligtes Unternehmen 
ausüben können, so gilt jedes von ihnen als herr
schendes Unternehmen. 

(2) Einer Beteiligung nach Absatz 1 steht gleich, wenn 
ein Unternehmen allein oder gemeinsam mit anderen 
auf einen Veranstalter einen vergleichbaren Einfluß 
ausüben kann. Als vergleichbarer Einfluß gilt auch, 
wenn ein Unternehmen oder ein ihm bereits aus 
anderen Gründen nach Absatz 1 oder Absatz 2 Satz 1 
zurechenbares Unternehmen 
1. regelmäßig einen wesentlichen Teil der Sendezeit 

eines Veranstalters mit von ihm zugelieferten Pro
grammteilen gestaltet oder 

2. aufgrund vertraglicher Vereinbarungen, satzungs
rechtlicher Bestimmungen oder in sonstiger Weise 
eine Stellung innehat, die wesentliche Entschei
dungen eines Veranstalters über die Programmge
staltung, den Programmeinkauf oder die Pro
grammproduktion von seiner Zustimmung abhän
gig macht. 

(3) Bei der Zurechnung nach den Absätzen 1 und 2 
sind auch Unternehmen einzubeziehen, die ihren Sitz 
außerhalb des Geltungsbereichs dieses Staatsvertra
ges haben. 

(4) Bei der Prüfung und Bewertung vergleichbarer 
Einflüsse auf einen Veranstalter sind auch beste
hende Angehörigenverhältnisse einzubeziehen. Hier
bei finden die Grundsätze des Wirtschafts- und 
Steuerrechts Anwendung. 

§ 29 
Veränderung von Beteiligungsverhältnissen 

Jede geplante Veränderung von Beteiligungsverhält
nissen oder sonstigen Einflüssen ist bei der zuständi
gen Landesmedienanstalt vor ihrem Vollzug schrift
lich anzumelden. Anmeldepflichtig sind der Veran
stalter und die an dem Veranstalter unmittelbar oder 
mittelbar im Sinne von § 28 Beteiligten. Die Verände
rungen dürfen nur dann von der zuständigen Landes
medienanstalt als unbedenklich bestätigt werden, 
wenn unter den veränderten Voraussetzungen eine 
Zulassung erteilt werden könnte. Wird eine geplante 
Veränderung vollzogen, die nicht nach Satz 3 als 
unbedenklich bestätigt werden kann, ist die Zulas
sung zu widerrufen; das Nähere des Widerrufs richtet 
sich nach Landesrecht. Für geringfügige Beteiligun
gen an Aktiengesellschaften kann die KEK durch 
Richtlinien Ausnahmen für die Anmeldepflicht vorse
hen. 
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§ 30 
Vielfaltssichernde Maßnahmen 

Stellen die vorgenannten Vorschriften auf vielfaltssi
chernde Maßnahmen bei einem Veranstalter oder 
Unternehmen ab, so gelten als solche Maßnahmen: 

1. Die Einräumung von Sendezeit für unabhängige 
Dritte (§ 31), 

2. die Einrichtung eines Programmbeirats (§ 32). 

§ 31 
Sendezeit für unabhängige Dritte 

(1) Ein Fensterprogramm, das aufgrund der Ver
pflichtung zur Einräumung von Sendezeit nach den 
vorstehenden Bestimmungen ausgestrahlt wird, muß 
unter Wahrung der Programmautonomie des Haupt
veranstalters einen zusätzlichen Beitrag zur Vielfalt 
in dessen Programm, insbesondere in den Bereichen 
Kultur, Bildung und Information, leisten. Die Gestal
tung des Fensterprogramms hat in redaktioneller 
Unabhängigkeit vom Hauptprogramm zu erfolgen. 

(2) Die Dauer des Fensterprogramms muß wöchent
lich mindestens 260 Minuten, davon mindestens 
75 Minuten in der Sendezeit von 19.00 Uhr bis 23.30 
Uhr betragen. Auf die wöchentliche Sendezeit werden 
Regionalfensterprogramme bis höchstens 150 Minu
ten pro Woche mit höchstens 80 Minuten pro Woche 
auf die Drittsendezeit außerhalb der in Satz 1 ge
nannten Sendezeit angerechnet; bei einer geringeren 
wöchentlichen Sendezeit für das Regionalfenster ver
mindert sich die anrechenbare Sendezeit von 
80 Minuten entsprechend. Die Anrechnung ist nur 
zulässig, wenn die Regionalfensterprogramme in re
daktioneller Unabhängigkeit veranstaltet werden 
und insgesamt bundesweit mindestens 50 vom Hun
dert der Fernsehhaushalte erreichen. 

(3) Der Fensterprogrammanbieter nach Absatz 1 darf 
nicht in einem rechtlichen Abhängigkeitsverhältnis 
zum Hauptprogrammveranstalter stehen. Rechtliche 
Abhängigkeit im Sinne von Satz 1 liegt vor, wenn das 
Hauptprogramm und das Fensterprogramm nach § 28 
demselben Unternehmen zugerechnet werden kön
nen. 

(4) Ist ein Hauptprogrammveranstalter zur Einräu
mung von Sendezeit für unabhängige Dritte ver
pflichtet, so schreibt die zuständige Landesmedien
anstalt nach Erörterung mit dem Hauptprogramm
veranstalter das Fensterprogramm zur Erteilung ei
ner Zulassung aus. Die zuständige Landesmedienan
stalt überpriift die eingehenden Anträge auf ihre 
Vereinbarkeit mit den Bestimmungen dieses Staats
vertrages sowie der sonstigen landesrechtlichen Be
stimmungen und teilt dem Hauptprogrammveran
stalter die zulassungsfähigen Anträge mit. Sie erör
tert mit dem Hauptprogrammveranstalter die An
träge mit dem Ziel, eine einvernehmliche Auswahl zu 
treffen. Kommt eine Einigung nicht zustande und 
liegen der zuständigen Landesmedienanstalt mehr als 
drei zulassungsfähige Anträge vor, wählt sie aus 
einem Dreiervorschlag des Hauptprogrammveran
stalters denjenigen Bewerber aus, dessen Programm 
den größtmöglichen Beitrag zur Vielfalt im Pro
gramm des Hauptprogrammveranstalters erwarten 

. läßt und erteilt ihm die Zulassung. Bei drei oder 
weniger Anträgen trifft die zuständige Landes
medienanstalt die Entscheidung unmittelbar. 

(5) Ist ein Bewerber für das Fensterprogramm nach 
Absatz 4 ausgewählt, schließen der Hauptprogramm
veranstalter und der Bewerber eine Vereinbarung 
über die Ausstrahlung des Fensterprogramms im 
Rahmen des Hauptprogramms. In diese Vereinbarung 
ist insbesondere die Verpflichtung des Hauptpro
grammveranstalters aufzunehmen, dem Fensterpro
grammveranstalter eine ausreichende Finanzierung 
seines Programms zu ermöglichen. Die Vereinbarung 
muß ferner vorsehen, daß eine Kündigung während 
der Dauer der Zulassung nach Absatz 6 nur wegen 
schwerwiegender Vertragsverletzungen oder aus ei
nem wichtigen Grund mit einer Frist von sechs 
Monaten zulässig ist. 

(6) Auf der Grundlage einer Vereinbarung zu ange
messenen Bedingungen nach Absatz 5 ist dem Fen
sterprogrammveranstalter durch die zuständige Lan
desmedienanstalt die Zulassung zur Veranstaltung 
des Fensterprogramms zu erteilen. In die Zulassung 
des Haupt- und des Fensterprogrammveranstalters 
sind die wesentlichen Verpflichtungen aus der Ver
einbarung nach Absatz 5 als Bestandteil der Zulas
sungen aufzunehmen. Eine Entschädigung für Ver
mögensnachteile durch den teilweisen Widerruf der 
Zulassung des Hauptprogrammveranstalters wird 
nicht gewährt. Die Zulassung für den Fensterpro
grammveranstalter soll auf die Dauer von drei Jahren 
erteilt werden, längstens jedoch bis zum Ablauf der 
Zulassung des Hauptprogrammveranstalters. 

§ 32 
Programmbeirat 

(1) Der Programmbeirat hat die Programmverant
wortlichen, die Geschäftsführung des Programmver
anstalters und die Gesellschafter bei der Gestaltung 
des Programms zu beraten. Der Programmbeirat soll 
durch Vorschläge und Anregungen zur Sicherung der 
Meinungsvielfalt und Pluralität des Programms (§ 25) 
beitragen. Mit der Einrichtung eines Programmbei
rats durch den Veranstalter ist dessen wirksamer 
Einfluß auf das Fernsehprogramm durch Vertrag 
oder Satzung zu gewährleisten. 

(2) Die Mitglieder des Programmbeirats werden vom 
Veranstalter berufen. Sie müssen aufgrund ihrer 
Zugehörigkeit zu gesellschaftlichen Gruppen in ihrer 
Gesamtheit die Gewähr dafür bieten, daß die wesent
lichen Meinungen in der Gesellschaft vertreten sind. 

(3) Der Programmbeirat ist über alle Fragen, die das 
veranstaltete Programm betreffen, durch die Ge
schäftsführung zu unterrichten. Er ist bei wesentli
chen Änderungen der Programmstruktur, der Pro
gramminhalte, des Programmschemas sowie bei pro
grammbezogenen Anhörungen durch die zuständige 
Landesmedienanstalt und bei Programmbeschwer
den zu hören. 

(4) Der Programmbeirat kann zur Erfüllung seiner 
Aufgaben Auskünfte von der Geschäftsführung ver
langen und hinsichtlich des Programms oder einzel
ner Beiträge Beanstandungen gegenüber der Ge
schäftsfÜhrung aussprechen. Zu Anfragen und Bean
standungen hat die Geschäftsführung innerhalb an
gemessener Frist Stellung zu nehmen. Trägt sie den 
Anfragen und Beanstandungen zum Programm nach 
Auffassung des Programmbeirats nicht ausreichend 
Rechnung, kann er in dieser Angelegenheit einen 
Beschluß des Kontrollorgans über die Geschäftsfüh
rung, sofern ein solches nicht vorhanden ist, der 
Gesellschafterversammlung, verlangen. Eine Ableh
nung der Vorlage des Programmbeirats durch die 
Gesellschafterversammlung oder durch das Kontroll
organ über die Geschäftsführung bedarf einer Mehr
heit von 75 vom Hundert der abgegebenen Stimmen. 

(5) Bei Änderungen der Programmstruktur, der Pro
gramminhalte oder des Programmschemas oder bei 
der Entscheidung über Programmbeschwerden ist vor 
der Entscheidung der Geschäftsführung die Zustim
mung des Programmbeirats einzuholen. Wird diese 
verweigert oder kommt eine Stellungnahme binnen 
angemessener Frist nicht zustande, kann die Ge
schäftsführung die betreffende Maßnahme nur mit 
Zustimmung des Kontrollorgans über die Geschäfts
führung, sofern ein solches nicht vorhanden ist, der 
Gesellschafterversammlung, für die eine Mehrheit 
von 75 vom Hundert der abgegebenen Stimmen 
erforderlich ist, treffen. Der Veranstalter hat das 
Ergebnis der Befassung des Programmbeirats oder 
der Entscheidung nach Satz 2 der zuständigen Lan
desmedienanstalt mitzuteilen. 

(6) Handelt es sich bei dem Veranstalter, bei dem ein 
Programmbeirat eingerichtet werden soll, um ein 
einzelkaufmännisch betriebenes Unternehmen, so 
gelten die Absätze 4 und 5 mit der Maßgabe, daß der 
Programmbeirat statt der Gesellschafterversamm
lung oder des Kontrollorgans über die Geschäftsfüh-
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rung die zuständige Landesmedienanstalt anrufen 
kann, die über die Maßnahme entscheidet. 

§33 
Richtlinien 

Die Landesmedienanstalten erlassen gemeinsame 
Richtlinien zur näheren Ausgestaltung der §§ 31 und 
32. In den Richtlinien zu § 32 sind insbesondere 
Vorgaben über Berufung und Zusammensetzung des 
Programmbeirats zu machen. 

§34 
'Übergangsbestimmung 

Bis zur ersten Bestinunung der Zuschaueranteile 
nach § 27 sind für die Beurteilung von Fragestellun
gen der Sicherung der Meinungsvielfalt in Zusam
menhang mit der bundesweiten Veranstaltung von 
Fernsehprogrammen die vorhandenen Daten über 
Zuschaueranteile zugrunde zu legen. Die Veranstalter 
sind verpflichtet, bei ihnen vorhandene Daten über 
Zuschaueranteile auf Anforderung der KEK zur 
Verfügung zu stellen. Die Landesmedienanstalten 
haben durch Anwendung verwaltungsverfahrens
rechtlicher Regelungen unter Beachtung der Interes
sen der Beteiligten sicherzustellen, daß Maßnahmen 
nach diesem Staatsvertrag, die aufgrund von Daten 
nach Satz 1 ergehen, unverzüglich an die sich auf
grund der ersten Bestimmung der Zuschaueranteile 
nach § 27 ergebende Sach- und Rechtslage angepaßt 
werden können. 

3. Unterabschnitt 

Organisation der Medienaufsicht, 
Finanzierung besonderer Aufgaben 

§ 35 
Aufsicht im Rahmen der Sicherung 

der Meinungsvielfalt 
(1) Die zuständige Landesmedienanstalt überprüft 
vor und nach der Zulassung die Einhaltung der für 
die privaten Veranstalter geltenden Bestimmungen 
zur Sicherung der Meinungsvielfalt nach diesem 
Staatsvertrag. Sie trifft entsprechend den Bestim
mungen dieses Staatsvertrages die jeweiligen Ent
scheidungen. 

(2) Zur Erfüllung der Aufgaben nach Absatz 1 werden 
gebildet: 

1. die Kommission zur Ermittlung der Konzentration 
im Medienbereich (KEK) und 

2. die Konferenz der Direktoren der Landesmedien-
anstalten (KDLM). 

Diese dienen der jeweils zuständigen Itandesmedien
anstalt als Organe bei der Erfüllung ihrer Aufgaben 
nach Absatz 1. 

(3) Die KEK besteht aus sechs Sachverständigen des 
Rundfunk- und des Wirtschafts rechts, von denen drei 
die Befähigung zum Richteramt haben müssen. Die 
Mitglieder der KEK und zwei Ersatzmitglieder für 
den Fall der nicht nur vorübergehenden Verhinde
rung eines Mitglieds werden von den Ministerpräsi
denten der Länder für die Dauer von fünf Jahren 
einvernehmlich berufen; Wiederberufung ist zulässig. 
Von der Mitgliedschaft ausgeschlossen sind Mitglie
der und Bedienstete der Institutionen der Europäi
schen Union, der Verfassungsorgane des Bundes und 
der Länder, Gremienmitglieder und Bedienstete von 
Landesrundfunkanstalten der ARD, des ZDF, des 
Deutschlandradios, des Europäischen Fernsehkultur
kanals "ARTE", der Landesmedienanstalten und der 
privaten Rundfunkveranstalter sowie Bedienstete 
von an ihnen unmittelbar oder mittelbar im Sinne von 
§ 28 beteiligten Unternehmen. 

(4) Die KDLM setzt sich aus den jeweiligen gesetz
lichen Vertretern der Landesmedienanstalten zusam
men, die ihr kraft ihres Amtes angehören; eine 
Vertretung im Fall der Verhinderung durch den 
ständigen Vertreter ist zulässig. Ihre Tätigkeit ist 
unentgeltlich. 

(5) Die Mitglieder der KEK und der KDLM sind bei 
der Erfüllung ihrer Aufgaben nach diesem Staatsver
trag an Weisungen nicht gebunden. Die Verschwie
genheitspflicht nach § 24 gilt auch im Verhältnis der 
Mitglieder der KEK und der KDLM zu anderen 
Organen der Landesmedienanstalten. 

(6) Die Sachverständigen der KEK erhalten für ihre 
Tätigkeit eine angemessene Vergütung und Ersatz 
ihrer notwendigen Auslagen. Das Vorsitzland der 
Rundfunkkommission schließt die Verträge mit den 
Sachverständigen. 

(7) Die Landesmedienanstalten stellen der KEK die 
notwendigen personellen und sachlichen Mittel zur 
Verfügung. Die KEK erstellt einen Wirtschaftsplan 
nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und 
Sparsamkeit. Der Aufwand für die KEK und die 
KDLM wird aus dem Anteil der Landesmedienanstal
ten nach § 10 Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag 
gedeckt. Von den Verfahrensbeteiligten sind durch 
die zuständigen Landesmedienanstalten Kosten in 
angemessenem Umfang zu erheben. Näheres regeln 
die Landesmedienanstalten durch Verwaltungsver
einbarung. Den Sitz der Geschäftsstelle der KEK 
bestimmen die Ministerpräsidenten einvernehmlich 
durch Beschluß. 

§ 36 
Zuständigkeit 

(1) Die KEK und nach Maßgabe des § 37 Abs. 2 die 
KDLM sind zuständig für die abschließende Beurtei
lung von Fragestellungen der Sicherung von Mei
nungsvielfalt im Zusammenhang mit der bundeswei
ten Veranstaltung von Fernsehprogrammen. Sie sind 
im Rahmen des Satzes 1 insbesondere zuständig für 
die Prüfung solcher Frag~n bei der Entscheidung 
über eine Zulassung oder Anderung einer Zulassung, 
bei der Bestätigung von Veränderungen von Beteili
gungsverhältnissen als unbedenklich und bei Maß
nahmen nach § 26 Abs. 4. Der KEK und der KDLM 
stehen durch die zuständige Landesmedienanstalt die 
Verfahrensrechte nach den §§ 21 und 22 zu. Die KEK 
ermittelt die den Unternehmen jeweils zurechenbaren 
Zuschaueranteile. 
(2) Die Auswahl und Zulassung von Fensterpro
grammveranstaltern sowie die Aufsicht über das 
Programm obliegen dem für die Zulassung zuständi
gen Organ der zuständigen Landesmedienanstalt. Bei 
Auswahl und Zulassung von Fensterprogrammveran
staltern ist zuvor das Benehmen mit der KEK herzu
stellen. 

§ 37 
Verfahren bei der Zulassung und Aufsicht 

(1) Geht ein Antrag auf Zulassung eines privaten 
Veranstalters, bei dem nicht schon andere Gründe als 
solche der Sicherung der Meinungsvielfalt zur Ableh
nung führen, bei der zuständigen Landesmedienan
stalt ein, legt deren gesetzlicher Vertreter unverzüg
lich den Antrag sowie die vorhandenen Unterlagen 
der KEK zur Beurteilung von Fragestellungen der 
Sicherung der Meinungsvielfalt vor. Die KEK faßt 
ihre Beschlüsse mit der Mehrheit ihrer gesetzlichen 
Mitglieder. Die Beschlüsse sind zu begründen. In der 
Begründung sind die wesentlichen tatsächlichen und 
rechtlichen Gründe mitzuteilen. Die Beschlüsse der 
KEK sind gegenüber den anderen Organen der zu
ständigen Landesmedienanstalt bindend. Sie sind 
deren Entscheidungen zugrunde zu legen. Absatz 2 
bleibt unberührt. 

(2) Will das für die Entscheidung über die Zulassung 
zuständige Organ der zuständigen Landesmedienan
staU von dem Beschluß der KEK abweichen, hat es 
binnen eines Monats nach der Entscheidung der KEK 
die KDLM anzurufen. Die Anrufung durch eine 
andere Landesmedienanstalt ist nicht zulässig. Der 
KDLM sind alle erforderlichen Unterlagen im Zu
sammenhang mit dem Antrag vorzulegen. Trifft die 
KDLM nicht binnen dreier Monate nach Anrufung 
mit einer Mehrheit von drei Vierteln ihrer gesetzli
chen Mitglieder einen abweichenden Beschluß, bleibt 
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der Beschluß der KEK bindend, andernfalls tritt der 
Beschluß der KDLM an die Stelle des Beschlusses der 
KEK. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für die 
Beurteilung von Fragestellungen der Sicherung von 
Meinungsvielfalt durch die KEK oder KDLM im 
Rahmen ihrer Zuständigkeit in anderen Fällen als 
dem der Zulassung eines privaten Veranstalters. 

(4) Gegen Entscheidungen der zuständigen Landes
medienanstalt nach den §§ 35 und 36 ist jeder durch 
die Entscheidung betroffene bundesweit zugelassene 
Fernsehveranstalter zur Anfechtung berechtigt. 

§ 38 
Aufsicht in sonstigen Angelegenheiten 

(1) Die zuständige Landesmedienanstalt überprüft 
vor und nach der Zulassung die Einhaltung der 
sonstigen für den privaten Veranstalter geltenden 
Bestimmungen dieses Staatsvertrages. Sie trifft ent
sprechend den landesrechtlichen Regelungen die je
weilige Entscheidung. 

(2) Die zuständigen Landesmedienanstalten stimmen 
sich mit dem Ziel einer ländereinheitlichen Verfah
rensweise hinsichtlich der Anwendung des Absatzes 1 
untereinander ab. Sie sollen zu diesem Zweck, auch 
zur Vorbereitung von Einzelfallentscheidungen, ge
meinsame Stellen bilden. Die Landesmedienanstalten 
sollen bei planerischen und technischen Vorarbeiten 
zusammenarbeiten. 

(3) Jede Landesmedienanstalt kann gegenüber der 
Landesmedienanstalt des Landes, in dem die Zulas
sung erteilt wurde, nach Absatz 1 beanstanden, daß 
ein bundesweit verbreitetes Programm gegen die 
sonstigen Bestimmungen dieses Staatsvertrages ver
stößt. Die zuständige Landesmedienanstalt ist ver
pflichtet, sich mit der Beanstandung zu befassen und 
die beanstandende Landesmedienanstalt von der 
Überprüfung und von eingeleiteten Schritten zu 
unterrichten. 

§ 39 
Anwendungsbereich 

Die §§ 21 bis 38 gelten nur für bundesweit verbreitetes 
Fernsehen. Eine abweichende Regelung durch Lan
desrecht ist nicht zulässig. Die Entscheidungen der 
KEK und nach Maßgabe des § 37 Abs. 2 der KDLM 
sind durch die zuständige Landesmedienanstalt auch 
bei der Entscheidung über die Zuweisung von Über
tragungskapazitäten nach Landesrecht zugrunde zu 
legen. 

§ 40 
Finanzierung besonderer Aufgaben 

(1) Ein zusätzlicher Anteil an der einheitlichen Rund
funkgebühr in Höhe von zwei vom Hundert kann für 
die Finanzierung folgender Aufgaben verwendet wer
den: 

1. Zulassungs- und Aufsichtsfunktionen der Landes
medienanstalten einschließlich hierfür notwendi
ger planerischer, insbesondere technischer Vorar
beiten, 

2. die Förderung offener Kanäle. 

Mittel aus dem Anteil nach Satz 1 können bis zum 31. 
Dezember 2000 aufgrund besonderer Ermächtigung 
durch den Landesgesetzgeber auch für die Förderung 
von landesrechtlich gebotener technischer Infra
struktur zur terrestrischen Versorgung des gesamten 
Landes und zur Förderung von Projekten für neuar
tige Rundfunkübertragungstechniken verwendet 
werden. Formen der nichtkommerziellen Veranstal
tung von lokalem und regionalem Rundfunk können 
aus dem Anteil nach Satz 1 aufgrund besonderer 
Ermächtigung durch den Landesgesetzgeber geför
dert werden. 

(2) Das Recht des Landesgesetzgebers, der Landes
medienanstalt nur einen Teil des Anteils nach Ab
satz 1 zuzuweisen, bleibt unberührt. 

(3) Soweit der Anteil nach Absatz 1 nicht in Anspruch 
genommen wird, steht er den jeweiligen Landesrund
funkanstalten zu. Eine landesgesetzliche Zweckbe
stimmung ist zulässig. 

4. Unterabschnitt 

Programmgrundsätze, Sendezeit für Dritte 

§ 41 
Programmgrundsätze 

(1) Für die Rundfunkprogramme gilt die verfassungs
mäßige Ordnung. Die Rundfunkprogramme haben die 
Würde des Menschen sowie die sittlichen, religiösen 
und weltanschaulichen Überzeugungen anderer zu 
achten. Sie sollen die Zusammengehörigkeit im ver
einten Deutschland sowie die internationale Verstän
digung fördern und auf ein diskriminierungsfreies 
Miteinander hinwirken. Die Vorschriften der allge
meinen Gesetze und die gesetzlichen Bestimmungen 
zum Schutz der persönlichen Ehre sind einzuhalten. 

(2) Die Rundfunkvollprogramme sollen zur Darstel
lung der Vielfalt im deutschsprachigen und europäi
schen Raum mit einem angemessenen Anteil an 
Information, Kultur und Bildung beitragen; die Mög
lichkeit, Spartenprogramme anzubieten, bleibt hier
von unberührt. 

(3) Berichterstattung und Informationssendungen ha
ben den anerkannten journalistischen Grundsätzen 
zu entsprechen. Sie müssen unabhängig und sachlich 
sein. Nachrichten sind vor ihrer Verbreitung mit der 
nach den Umständen gebotenen Sorgfalt auf Wahr
heit und Herkunft zu prüfen. Kommentare sind von 
der Berichterstattung deutlich zu trennen und unter 
Nennung des Verfassers als solche zu kennzeichnen. 

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten nur für bundesweit 
verbreiteten Rundfunk. 

§ 42 
Sendezeit für Dritte 

(1) Den Evangelischen Kirchen, der Katholischen 
Kirche und den Jüdischen Gemeinden sind auf 
Wunsch angemessene Sendezeiten zur Übertragung 
religiöser Sendungen einzuräumen; die Veranstalter 
können die Erstattung ihrer Selbstkosten verlangen. 

(2) Parteien ist während ihrer Beteiligung an den 
Wahlen zum Deutschen Bundestag gegen Erstattung 
der Selbstkosten angemessene Sendezeit einzuräu
men, wenn mindestens eine Landesliste für sie zuge
lassen wurde. Ferner haben Parteien und sonstige 
politische Vereinigungen während ihrer Beteiligung 
an den Wahlen der Abgeordneten aus der Bundes
republik Deutschland für das Europäische Parlament 
gegen Erstattung der Selbstkosten Anspruch auf 
angemessene Sendezeit, wenn mindestens ein Wahl
vorschlag für sie zugelassen wurde. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nur für bundesweit 
verbreiteten privaten Rundfunk. 

5. Unterabschnitt 

Finanzierung, Werbung 

§ 43 
Finanzierung 

Private Veranstalter können ihre Rundfunkpro
gramme durch Einnahmen aus Werbung, durch son
stige Einnahmen, insbesondere durch Entgelte der 
Teilnehmer (Abonnements oder Einzelentgelte), so
wie aus eigenen Mitteln finanzieren. Eine Finanzie
rung privater Veranstalter aus der Rundfunkgebühr 
ist unzulässig. § 40 bleibt unberührt. 

§44 
Einfügung der Werbung 

(1) Übertragungen von Gottesdiensten sowie Sen
dungen für Kinder dürfen nicht durch Werbung 
unterbrochen werden. 
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(2) Fernsehwerbung ist in Blöcken und zwischen 
einzelnen Sendungen einzufügen; sie kann unter den 
in den Absätzen 3 bis 5 genannten Voraussetzungen 
auch in Sendungen eingefügt werden, sofern der 
gesamte Zusammenhang und der Charakter der 
Sendung nicht beeinträchtigt werden. 

(3) In Fernsehsendungen, die aus eigenständigen 
Teilen bestehen, oder in Sportsendungen und Über
tragungen ähnlich gegliederter Ereignisse und Dar
bietungen, die Pausen enthalten, darf Werbung nur 
zwischen den eigenständigen Teilen oder in den 
Pausen eingefügt werden. Bei anderen Sendungen 
muß der Abstand zwischen zwei aufeinanderfolgen
den Unterbrechnungen innerhalb der Sendung min
destens 20 Minuten betragen. Die Absätze 4 und 5 
bleiben unberührt. 

(4) Abweichend von Absatz 3 Satz 2 dürfen Werke wie 
Kinospielfilme und Fernsehfilme mit Ausnahme von 
Serien, Reihen, leichten Unterhaltungssendungen 
und Dokumentarsendungen, sofern sie länger als 
45 Minuten dauern, nur einmal je vollständigem 
45-Minutenzeitraum unterbrochen werden. Eine wei
tere Unterbrechung ist zulässig, wenn diese Sendun
gen mindestens 20 Minuten länger dauern als zwei 
oder mehr vollständige 45-Minutenzeiträume. 

(5) Im Fernsehen dürfen Nachrichtensendungen, Sen
dungen zum politischen Zeitgeschehen, Dokumen
tarsendungen und Sendungen religiösen Inhalts 
nicht durch Werbung unterbrochen werden, wenn 
sie kürzer als 30 Minuten sind. Bei einer Länge von 
30 Minuten oder mehr gelten die Bestimmungen der 
Absätze 2 und 3. 

(6) Richtet sich die Werbung in einem Fernsehpro
gramm eigens und häufig an Zuschauer eines ande
ren Staates, der das Europäische übereinkommen 
über das grenzüberschreitende Fernsehen ratifiziert 
hat und nicht Mitglied der Europäischen Union ist, so 
dürfen die für die Fernsehwerbung dort geltenden 
Vorschriften nicht umgangen werden. Satz 1 gilt 
nicht, wenn die Vorschriften dieses Staatsvertrages 
über die Werbung strenger sind als jene Vorschriften, 
die in dem betreffenden Staat gelten, ferner nicht, 
wenn mit dem betroffenen Staat übereinkünfte auf 
diesem Gebiet geschlossen wurden. 

§ 45 
Dauer der Werbung 

(1) Die Dauer der Werbung darf insgesamt 20 vom 
Hundert, die der Spotwerbung 15 vom Hundert der 
täglichen Sendezeit nicht überschreiten. 

(2) Innerhalb eines Einstundenzeitraums darf die 
Dauer der Spotwerbung 20 vom Hundert nicht über
schreiten. 

(3) Werbeformen wie direkte Angebote an die Öffent
lichkeit für den Verkauf, den Kauf oder die Miete 
oder Pacht von Erzeugnissen oder die Erbringung 
von Dienstleistungen dürfen eine Stunde am Tag 
nicht überschreiten. Rundfunkveranstalter dürfen 
nicht als Vertragspartner oder Vertreter für die 
Bestellung von Waren und Dienstleistungen tätig 
sein. 

§ 46 
Richtlinien 

Die Landesmedienanstalten erlassen gemeinsame 
Richtlinien zur Durchführung der §§ 3,7,8,44 und 45. 
Sie stellen hierbei das Benehmen mit den in der ARD 
zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten 
und dem ZDF her und führen einen gemeinsamen 
Erfahrungsaustausch in der Anwendung dieser 
Richtlinien durch. 

6. Unterabschnitt 

Datenschutz, Revision, Ordnungswidrigkeiten 

§ 47 
Datenschutz 

(1) Soweit in den Absätzen 2 bis 6 nichts anderes 
bestimmt ist, sind die jeweils geltenden Vorschriften 

über den Schutz personenbezogener Daten anzuwen
den, auch wenn die Daten nicht in Dateien verarbei
tet und genutzt werden. 

(2) Personenbezogene Daten über die Inanspruch
nahme einzelner Programmangebote dürfen nur er
hoben, verarbeitet und genutzt werden, soweit und 
solange dies erforderlich ist, um 

1. den Abruf von Programm angeboten zu vermitteln 
(Verbindungsdaten), 

2. die Abrechnung der Entgelte zu ermöglichen, die 
der Teilnehmer für die Inanspruchnahme der 
technischen Einrichtungen und Programman
gebote zu entrichten hat (Abrechnungsdaten). 

(3) Die Speicherung der Abrechnungsdaten darf 
Zeitpunkt, Dauer, Art, Inhalt und Häufigkeit be
stimmter vom einzelnen Teilnehmer in Anspruch 
genommener Programmangebote nicht erkennen las
sen, es sei denn, der Teilnehmer beantragt schriftlich 
eine nach einzelnen Programmangeboten aufge
schlüsselte Abrechnung der Entgelte. 

(4) Die Übermittlung von Abrechnungs- und Verbin
dungsdaten an Dritte ist nicht zulässig. Dies gilt 
nicht für die Übermittlung von Abrechnungsdaten an 
den Rundfunkveranstalter zum Zwecke der Einzie
hung einer Forderung. wenn diese Forderung auch 
nach Mahnung nicht beglichen wird. 

(5) Abrechnungsdaten sind zu löschen, sobald sie für 
Zwecke der Abrechnung nicht mehr erforderlich 
sind. Verbindungsdaten sind nach Ende der jeweili
gen Verbindung zu löschen. 

(6) Wer Abrechnungs- und Verbindungs daten erhebt, 
verarbeitet oder nutzt, hat die technischen und 
organisatorischen Maßnahmen zU treffen. die erfor
derlich sind, um sicherzustellen, daß 

1. die Verbindungsdaten unmittelbar nach Ende der 
Verbindung nach Absatz 5 Satz 2 gelöscht werden, 

2. die Abrechnungsdaten nach Absatz 5 Satz 1 
gelöscht werden, 

3. der Teilnehmer nur durch eine eindeutige und 
bewußte Handlung Daten übermitteln kann, 

4. zu Zwecken der Datensicherung vergebene Codes 
einen dem Stand der Technik entsprechenden 
Schutz vor unbefugter Verwendung bieten. 

§ 48 
Revision zum Bundesverwaltungsgericht 

In einem gerichtlichen Verfahren kann die Revision 
zum Bundesverwaltungsgericht auch darauf gestützt 
werden, daß das angefochtene Urteil auf der Verlet
zung der Bestimmungen dieses Staatsvertrages be
ruhe. 

§ 49 
Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer als Veranstalter 
von bundesweit verbreitetem privatem Rundfunk 
vorsätzlich oder fahrlässig 

1. Sendungen entgegen § 3 Abs. 1 Nr. 1 verbreitet, 
die wegen Verstoßes gegen § 130 StGB unzulässig 
sind, 

2. Sendungen entgegen § 3 Abs. 1 Nr. 2 verbreitet, 
die wegen Verstoßes gegen § 131 StGB unzulässig 
sind. 

3. Sendungen entgegen § 3 Abs. 1 Nr. 3 verbreitet, 
die wegen Kriegsverherrlichung unzulässig sind, 

4. Sendungen entgegen § 3 Abs. 1 Nr. 4 verbreitet, 
die wegen Verstoßes gegen § 184 StGB unzulässig 
sind, 

5. Sendungen entgegen § 3 Abs. 1 Nr. 5 verbreitet, 
die wegen ihrer offensichtlichen Eignung, Kinder 
oder Jugendliche sittlich schwer zu gefährden, 
unzulässig sind, 
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6. Sendungen entgegen § 3 Abs. 1 Nr. 6 verbreitet, 
die unzulässig sind, weil sie Menschen, die ster
ben oder schweren körperlichen oder seelischen 
Leiden ausgesetzt sind oder waren, in einer die 
Menschenwürde verletzenden Weise darstellen 
und ein tatsächliches Geschehen wiedergeben, 
ohne daß ein überwiegendes berechtigtes Inter
esse gerade an dieser Form der Berichterstattung 
vorliegt, 

7. Sendungen, die geeignet sind, das körperliche, 
geistige oder seelische Wohl von Kindern oder 
Jugendlichen zu beeinträchtigen, entgegen § 3 
Abs. 2 Satz 1 verbreitet, ohne aufgrund der 
Sendezeit oder auf andere Weise Vorsorge getrof
fen zu haben, daß Kinder oder Jugendliche der 
betroffenen Altersstufen die Sendungen übli
cherweise nicht wahrnehmen, 

8. Sendungen entgegen § 3 Abs. 2 Sätze 2 und 3 oder 
Abs. 3 Satz 1 verbreitet, in den Fällen des § 3 
Abs. 2 Satz 3 oder Abs. 3 Satz I, ohne daß die nach 
Landesrecht zuständige Stelle dies nach § 3 Abs. 5 
gestattet hat, 

9. Sendungen nach § 3 Abs. 3 Satz 1 verbreitet, ohne 
vor der Ausstrahlung die Gründe, die zu einer von 
Absatz 3 Satz 1 abweichenden Bewertung geführt 
haben, schriftlich niedergelegt zu haben, oder 
entgegen § 3 Abs. 3 Satz 2 der zuständigen 
Landesmeruenanstalt auf Anforderung die 
Gründe nicht mitteilt, die zu einer von § 3 Abs. 3 
Satz 1 abweichenden Bewertung geführt haben, 

10. Programmankündigungen mit Bewegtbildern zu 
Sendungen, die nach § 3 Abs. 2 oder 3 Sendezeit
beschränkungen unterliegen, entgegen § 3 Abs. 4 
außerhalb dieser Zeiten ausstrahlt, 

11. Werbung entgegen § 7 Abs. 3 Satz 2 nicht von 
anderen Programmteilen trennt, 

12. entgegen § 7 Abs. 4 Satz 2 eine Dauerwerbesen
dung nicht kennzeichnet, 

13. entgegen § 8 Abs. 2 Satz 1 nicht zu Beginn und am 
Ende der Sponsorsendung auf den Sponsor hin
weist, 

14. unzulässige Sponsorsendungen (§ 8 Abs. 5 oder 6) 
ausstrahlt, 

15. entgegen § 9 Abs. 1 Satz 2 der Informationspflicht 
nicht nachkommt, 

16. entgegen § 20 Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 2 ohne 
Zulassung Rundfunkprogramme veranstaltet, 

17. entgegen § 21 Abs. 6 eine Änderung der maßgebli
chen Umstände nach Antragstellung oder nach 
Erteilung der Zulassung nicht unverzüglich der 
zuständigen Landesmedienanstalt mitteilt; dies 
gilt auch für sonstige im Rahmen des Zulassungs
verfahrens auskunfts- und vorlagepflichtige Per
sonen, 

18. entgegen § 21 Abs. 7 nicht unverzüglich nach 
Ablauf eines Kalenderjahres der zuständigen 
Landesmedienanstalt gegenüber eine Erklärung 
darüber abgibt, ob und inwieweit innerhalb des 
abgelaufenen Kalenderjahres bei den nach § 28 
maßgeblichen Beteiligungs- und Zurechnungs
tatbeständen eine Veränderung eingetreten ist; 
dies gilt auch für die am Veranstalter unmittelbar 
oder mittelbar im Sinne des § 28 Beteiligten, 

19. entgegen § 23 Abs. 1 seinen Jahresabschluß samt 
Anhang und Lagebericht nicht fristgerecht er
stellt und bekanntmacht; dies gilt auch für die am 
Veranstalter unmittelbar oder mittelbar im Sinne 
des § 28 Beteiligten, 

20. entgegen § 23 Abs. 2 nicht fristgemäß die Aufstel
lung der Programmbezugsquellen der zuständi
gen Landesmedienanstalt vorlegt, 

21. entgegen § 29 Satz 1 es unterläßt, geplante 
Veränderungen anzumelden; dies gilt auch für die 
am Veranstalter unmittelbar oder mittelbar im 
Sinne des § 28 Beteiligten, 

22. entgegen § 34 Satz 2 die bei ihm vorhandenen 
Daten über Zuschaueranteile auf Anforderung 
der KEK nicht zur Verfügung stellt, 

23. entgegen § 44 Abs. 1 Gottesdienste und Sendun
gen für Kinder durch Werbung unterbricht, 
entgegen § 44 Abs. 3 in Fernsehsendungen, die aus 
eigenständigen Teilen bestehen, oder in Sport
sendungen und Übertragungen ähnlich geglie
derter Ereignisse und Darbietungen, die Pausen 
enthalten, Werbung nicht zwischen den eigen
ständigen Teilen oder in den Pausen einfügt oder 
entgegen den in § 44 Abs. 3 Satz 2, Abs. 4 und 5 
genannten Voraussetzungen andere Sendungen 
durch Werbung unterbricht, 

24. entgegen § 45 Abs. 1 die zulässige Dauer der 
täglichen Werbezeit überschreitet, 
entgegen § 45 Abs. 2 die zulässige Dauer der 
Spotwerbung innerhalb eines Einstundenzeit
raums überschreitet oder 
entgegen § 45 Abs. 3 Satz 2 als Vertragspartner 
oder Vertreter für die Bestellung von Waren oder 
Dienstleistungen tätig wird, 

25. über den nach § 47 Abs. 2 zulässigen Rahmen 
hinaus personenbezogene Daten erhebt, verarbei
tet oder nutzt, 
entgegen § 47 Abs. 4 personenbezogene Daten 
übermittelt oder 
entgegen § 47 Abs. 5 personenbezogene Daten 
nicht löscht. 

Weitere landesrechtliche Bestimmungen über Ord
nungswidrigkeiten bleiben unberührt. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße 
von bis zu 500000 Deutsche Mark geahndet werden. 

(3) Zuständige Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 
Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten 
ist die Landesmedienanstalt des Landes, in dem die 
Zulassung erteilt oder beantragt wurde. Über die 
Einleitung eines Verfahrens hat die zuständige Ver
waltungsbehörde die übrigen Landesmedienanstal
ten unverzüglich zu unterrichten. Soweit ein Verfah
ren nach dieser Vorschrift in mehreren Ländern 
eingeleitet wurde, stimmen sich die beteiligten Be
hörden über die Frage ab, welche Behörde das 
Verfahren fortführt. 
(4) Die Landesmedienanstalt des Landes, die einem 
Veranstalter eines bundesweit verbreiteten Rund
funkprogramms die Zulassung erteilt hat, kann be
stimmen, daß Beanstandungen nach einem Rechts-
verstoß gegen n dieses Staatsvertrages so-
wie rechtskrä eidungen in einem Ord-
nungswidrigkeitsverfahren nach Absatz 1 von dem 
betroffenen Veranstalter in seinem Rundfunkpro
gramm verbreitet werden. Inhalt und Zeitpunkt der 
Bekanntgabe sind durch diese Landesmedienanstalt 
nach pflichtgemäßem Ermessen festzulegen. Absatz 3 
Satz 2 und 3 gilt entsprechend." 

16. Die bisherigen §§ 33 bis 35 werden §§ 50 bis 52. 

17. Der bisherige § 36 wird gestrichen. 

18. Es wird folgender § 53 eingefügt: 

.. § 53 
Zugangsfreiheit 

(1) Anbieter von Diensten mit Zugangsberechtigung, 
die Zugangsdienste zu Fernsehdiensten herstellen 
oder vermarkten, müssen allen Veranstaltern zu 
chancengleichen, angemessenen und nichtdiskrimi
nierenden Bedingungen technische Dienste anbieten, 
die es gestatten, daß deren Fernsehdienste von zu
gangsberechtigten Zuschauern mit Hilfe von Deko
dern, die von den Anbietern von Diensten verwaltet 
werden, empfangen werden können. 

(2) Die Verpflichtung nach Absatz 1 gilt für Anbieter 
von Systemen entsprechend, die auch die Auswahl 
von Fernsehprogrammen steuern und die als überge
ordnete Benutzeroberfläche für alle über das System 
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angebotene Dienste verwendet werden (Navigato
ren). 

(3) Anbieter von Diensten nach den Absätzen 1 und 2 
haben die Aufnahme des Dienstes der zuständigen 
Landesmedienanstalt anzuzeigen." 

19. Der bisherige § 37 wird § 54 und wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
aal In Satz 3 wird das Datum ,.31. Dezember 

1998" durch das Datum .. 31. Dezember 2000" 
ersetzt. 

bb) In Satz 4 wird das Wort "vier" durch das 
Wort "zwei" ersetzt. 

b) In Absatz 2 Satz 2 wird die Verweisung auf ,,§ 18" 
ersetzt durch die Verweisung auf .. § 19". 

c) Es wird folgender Absatz 3 eingefügt: 
.. (3) § 11 Abs. 2 kann von jedem der vertragsschlie
ßenden Länder auch gesondert zum Schluß des 
Kalenderjahres mit einer Frist von einem Jahr 
gekündigt werden. Die Kündigung kann erstmals 
zum 31. Dezember 2000 erfolgen. Wird § 11 Abs. 2 
zu diesem Zeitpunkt nicht gekündigt, kann die 
Kündigung mit gleicher Frist jeweils zu einem 
zwei Jahre späteren Zeitpunkt erfolgen. Die Kün
digung ist gegenüber dem Vorsitzenden der Mini
sterpräsidentenkonferenz schriftlich zu erklären. 
Kündigt ein Land, kann jedes Land innerhalb von 
drei Monaten nach Eingang der Kündigungserklä
rung den Rundfunkstaatsvertrag, den ARD
Staatsvertrag, den ZDF-Staatsvertrag, den 
Staatsvertrag über die Körperschaft des öffentli
chen Rechts "Deutschlandradio", den Rundfunk
finanzierungsstaatsvertrag und den Rundfunkge
bührenstaatsvertrag zum gleichen Zeitpunkt kün
digen. Die Kündigung eines Landes läßt die 
gekündigten Bestimmungen dieses Staatsvertra
ges und die in Satz 5 aufgeführten Staatsverträge 
im Verhältnis der übrigen Länder zueinander 
unberührt. " 

d) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4 und wie folgt 
geändert: 
aal In Satz 1 werden die Worte ,.Feststellung des 

Finanzbedarfs des öffentlich-rechtlichen 
Rundfunks gern. § 12" ersetzt durch die Worte 
"Ermittlung des Finanzbedarfs des öffent
lich-rechtlichen Rundfunks gern. § 13" sowie 
die Worte "Feststellung des Finanzbedarfs 
gemäß § 12" ersetzt durch die Worte "Ermitt
lung des Finanzbedarfs gemäß § 13". 

bb) In Satz 2 wird das Datum .. 31. Dezember 
1996" ersetzt durch das Datum .. 31. Dezember 
2000". 

ce) In Satz 3 wird das Wort" vier" durch das Wort 
"zwei" ersetzt. 

dd) In Satz 6 wird die Verweisung auf ,,§ 11 Abs. 2 
sowie §§ 12 und 16" ersetzt durch die Verwei
sung auf ,,§ 12 Abs. 2 sowie §§ 13 und 17." 

20. Der bisherige § 38 wird § 55 und in Satz 1 wird die 
Verweisung auf .. § 29" ersetzt durch die Verweisung 
auf ,,§ 40". 

Artikel 2 
Änderung des ARD-Staatsvertrages 

Der ARD-Staatsvertrag vom 31. August 1991 - Be
kanntmachung vom 20. November 1991 (GV. NW. s. 408) -
wird wie folgt geändert: 

1. Die Bezeichnung wird wie folgt gefaßt: 

"ARD-Staatsvertrag (ARD-StV)". 

2. § 8 wird wie folgt gefaßt: 

.. § 8 
Kündigung 

Dieser Staatsvertrag gilt für unbestimmte Zeit. Er 
kann von jedem der vertragsschließenden Länder zum 
Schluß des Kalenderjahres mit einer Frist von einem 
Jahr gekündigt werden. Die Kündigung kann erstmals 

zum 31. Dezember 2000 erfolgen. Wird der Staatsver
trag zu diesem Zeitpunkt nicht gekündigt, kann die 
Kündigung mit gleicher Frist jeweils zu einem zwei 
Jahre späteren Zeitpunkt erfolgen. Die Kündigung ist 
gegenüber dem Vorsitzenden der Ministerpräsidenten
konferenz schriftlich zu erklären. Die Kündigung eines 
Landes läßt das Vertragsverhältnis der übrigen Länder 
zueinander unberührt, jedoch kann jedes der übrigen 
Länder den Vertrag binnen einer Frist von drei 
Monaten nach Eingang der Kündigungserklärung zum 
gleichen Zeitpunkt kündigen." 

Artikel 3 
Änderung des ZDF-Staatsvertrages 

Der ZDF-Staatsvertrag vom 31. August 1991 - Be
kanntmachung vom 20. November 1991 (GV. NW. S. 408)-, 
geändert durch den Ersten Rundfunkänderungsstaats
vertrag vom 2. Februar/I. März 1994 Bekanntmachung 
vom 24. Juni 1994 (GV. NW. S. 433) -, wird wie folgt 
geändert: 

1. Die Bezeichnung wird wie folgt gefaßt: 
"ZDF-Staatsvertrag (ZDF-StV)". 

2. Im Inhaltsverzeichnis wird .. § 32 Konkursunfähig
keit" ersetzt durch .. § 32 Unzulässigkeit eines Insol
venzverfahrens" . 

3. In § 5 Abs. 3 Satz 4 wird der Punkt gestrichen und 
folgender Satzteil angefügt: 
"und auf ein diskriminierungsfreies Miteinander hin
wirken." 

4. § 8 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
aal Es wird folgende Nummer 1 eingefügt: 

,,1. zum Haß gegen Teile der Bevölkerung oder 
gegen eine nationale, rassische, religiöse 
oder durch ihr Volkstum bestimmte 
Gruppe aufstacheln, zu Gewalt- oder 
Willkürmaßnahmen gegen sie auffordern 
oder die Menschenwürde anderer dadurch 
angreifen, daß Teile der Bevölkerung oder 
eine vorbezeichnete Gruppe beschimpft, 
böswillig verächtlich gemacht oder ver
leumdet werden (§ 130 StGB),". 

bb) Die bisherige Nummer 1 wird Nummer 2, und 
die Worte .. zum Rassenhaß aufstacheln oder" 
werden gestrichen. 

ce) Die bisherigen Nummern 2 bis 5 werden die 
Nummern 3 bis 6. 

b) Absatz 6 wird gestrichen. 

5. In § 20 Abs. 3 Satz 2 wird die Verweisung auf .. § 18 
Abs. 4 Rundfunkstaatsvertrag" ersetzt durch die 
Verweisung auf .. § 19 Abs. 4 Rundfunkstaatsvertrag" . 

6. § 29 wird wie folgt gefaßt: 

.. § 29 
Finanzierung 

Das ZDF deckt seine Ausgaben durch Erträge aus der 
Fernsehgebühr nach Maßgabe des Rundfunkfinanzie
rungsstaatsvertrages, durch Erträge aus Werbung 
und sonstige Erträge. U 

7. In § 31 Abs. 1 Satz 3 wird die Verweisung .. § 8 Abs. 1 
Satz 1 des Rundfunkstaatsvertrages" ersetzt durch 
die Verweisung auf .. § 9 Abs. 1 Satz 1 Rundfunk
staatsvertrag" . 

8. § 32 wird wie folgt gefaßt: 

.. § 32 
Unzulässigkeit eines Insolvenzverfahrens 

Ein Insolvenzverfahren über das Vermögen des ZDF 
ist unzulässig." 

9. § 33 wird gestrichen. 

10. Der bisherige § 34 wird § 33 und wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefaßt: 
,,(I) Dieser Staatsvertrag gilt für unbestimmte 
Zeit. Er kann von jedem der vertragsschließenden 
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Länder zum Schluß des Kalenderjahres mit einer 
Frist von einem Jahr gekündigt werden. Die 
Kündigung kann erstmals zum 31. Dezember 2000 
erfolgen. Wird der Staatsvertrag zu diesem Zeit
punkt nicht gekündigt, kann die Kündigung mit 
gleicher Frist jeweils zu einem zwei Jahre späteren 
Zeitpunkt erfolgen. Die Kündigung ist gegenüber 
dem Vorsitzenden der Ministerpräsidentenkonfe
renz schriftlich zu erklären. Die Kündigung eines 
Landes läßt das Vertragsverhältnis der übrigen 
Länder zueinander unberührt, jedoch kann jedes 
der übrigen Länder den Vertrag binnen einer Frist 
von drei Monaten nach Eingang der Kündigungs
erklärung zum gleichen Zeitpunkt kündigen." 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 
aal In Satz 1 wird die Verweisung auf ,,§ 37 

Abs. 1" Rundfunkstaatsvertrag ersetzt durch 
die Verweisung auf ,,§ 54 Abs. 1" Rundfunk
staa tsvertrag. 

bb) In Satz 2 wird die Verweisung auf ,,§ 37 
Abs. 3" Rundfunkstaatsvertrag ersetzt durch 
die Verweisung auf ,,§ 54 Abs. 4" Rundfunk
staatsvertrag. 

Artikel 4 

Änderung des Rundfunkgebührenstaatsvertrages 

Der Rundfunkgebührenstaatsvertrag vom 31. August 
1991- Bekanntmachung vom 20. November 1991 (GV. NW. 
S. 408) - wird wie folgt geändert: 

1. Die Bezeichnung wird wie folgt gefaßt: 
"Rundfunkgebührenstaatsvertrag (RGebStV)". 

2. Das Inhaltsverzeichnis wird wie folgt gefaBt: 

"Inhai tsverzeichnis 
§ 1 Rundfunkempfangsgeräte, Rundfunkteilnehmer 
§ 2 Rundfunkgebühr 
§ 3 Anzeigepflicht 
§ 4 Beginn und Ende der Gebührenpflicht, Zahlungs-

weise, Auskunftsrecht 
§ 5 Zweitgeräte, gebührenbefreite Geräte 
§ 6 Gebührenbefreiung 
§ 7 Gebührengläubiger, Schicksehuld, Erstattung, 

Vollstreckung 
§ 8 Verarbeitung personenbezogener Daten im Auf

trag, Datenübermittlung 
§ 9 Ordnungswidrigkeiten 
§ 10 Vertragsdauer, Kündigung". 

3. § 5 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 wird folgender Satz 3 angefügt: 
"Für Zweitgeräte in Gästezimmern des Beherber
gungsgewerbes ist die Rundfunkgebühr in Höhe 
von jeweils 50 vom Hundert zu zahlen." 

b) Absatz 5 wird wie folgt gefaßt: 
,,(5) Der Bundesminister für Post und Telekommu
nikation ist von der Rundfunkgebührenpflicht für 
seine Dienstgeräte befreit, soweit er diese im Zu
sammenhang mit seinen hoheitlichen Aufgaben bei 
der Verbreitung von Rundfunk zum Empfang be
reithält. " 

4. § 7 wird wie folgt geändert: 
a) In Absatz 1 werden nach dem Wort "Umfang" die 

Worte "dem Zweiten Deutschen Fernsehen (ZDF) 
sowie" eingefügt. 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 
aal In Satz 1 werden die Worte "Zweiten Deut

schen Fernsehen (ZDF)" ersetzt durch "ZDF". 
bb) In Satz 2 wird die Verweisung auf ,,§ 29 des 

ZDF-Staatsvertrages" ersetzt durch die Ver
weisung auf ,,§ 9 Abs. 2 Rundfunkfinanzie
rungsstaa tsvertrag" . 

c) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 
aal In Satz 3 werden nach dem Wort "ZDF" die 

Worte", dem Deutschlandradio" eingefügt. 
bb) In Satz 4 werden nach dem Wort "ZDF" die 

Worte", das Deutschlandradio" eingefügt. 
5. § 10 wird gestrichen. 

6. Der bisherige § 11 wird § 10 und wie folgt gefaßt: 

,,§ 10 
Vertragsdauer, Kündigung 

Dieser Staatsvertrag gilt für unbestimmte Zeit. Er 
kann von jedem der vertragsschließenden Länder zum 
Schluß des Kalenderjahres mit einer Frist von einem 
Jahr gekündigt werden. Die Kündigung kann erstmals 
zum 31. Dezember 2000 erfolgen. Wird der Staatsver
trag zu diesem Zeitpunkt nicht gekündigt, kann die 
Kündigung mit gleicher Frist jeweils zu einem zwei 
Jahre späteren Zeitpunkt erfolgen. Die Kündigung ist 
gegenüber dem Vorsitzenden der Ministerpräsidenten
konferenz schriftlich zu erklären. Die Kündigung eines 
Landes läßt das Vertragsverhältnis der übrigen Länder 
zueinander unberührt, jedoch kann jedes der übrigen 
Länder den Vertrag binnen einer Frist von drei 
Monaten nach Eingang der Kündigungserklärung zum 
gleichen Zeitpunkt kündigen." 

ArtikelS 

Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag (RFinStV) 

Vom 26. November 1996 

Inhaltsverzeichnis 

I. Abschnitt 
Verfahren zur Rundfunkgebühr 
§ 1 Bedarfsanmeldung 
§ 2 Einsetzung der KEF 
§ 3 Aufgaben und Befugnisse der KEF 
§ 4 Zusammensetzung der KEF 
§ 5 Verfahren bei der KEF 
§ 6 Finanzierung und Organisation der KEF 
§ 7 Verfahren bei den Ländern 

TI. Abschnitt 

Höhe der Rundfunkgebühr 
§ 8 Höhe der Rundfunkgebühr 
§ 9 Auf teilung der Mittel 

III. Abschnitt 

Anteil der Landesmedienanstalten 

§ 10 Höhe des Anteils 
§ 11 Zuweisung des Anteils 

IV. Abschnitt 

Finanzausgleich 

§ 12 Ermächtigung und Verpflichtung zum Finanzaus-
gleich 

§ 13 Aufbringung der Finanzausgleichsmasse 
§ 14 Umfang der Finanzausgleichsmasse 
§ 15 Vereinbarung der Rundfunkanstalten 
§ 16 Beschluß der Landesregierungen 

V. Abschnitt 

Übergangs- und SchluBvorschriften 

§ 17 Vertragsdauer, Kündigung 

1. Abschnitt 

Verfahren zur Rundfunkgebühr 

§ 1 
Bedarfsanmeldung 

(1) Die in der Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-recht
lichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutsch-
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land (ARD) zusammengeschlossenen Rundfunkanstalten 
des Landesrechts auf der Grundlage von Einzelanmel
dungen ihrer Mitglieder, die Anstalt des öffentlichen 
Rechts "Zweites Deutsches Fernsehen" (ZDF) und die 
Körperschaft des öffentlichen Rechts "Deutschlandra
dio" melden im Abstand von zwei Jahren ihren Finanzbe
darf der unabhängigen Kommission zur überprüfung 
und Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstal
ten (KEF). 

(2) Die Rundfunkanstalten haben die für die Gebühren
festsetzung erforderlichen und zur Bewertung geeigne
ten, vergleichbaren Zahlenwerke und Erläuterungen 
über ihren mittelfristigen Finanzbedarf in der von der 
KEF vorgegebenen Form vorzulegen. Diese Unterlagen 
sind, aufgeteilt nach dem Hörfunk- und Fernsehbereich, 
insbesondere nach Bestand, Entwicklung sowie Darle
gung von Wirtschaftlichkeits- und Sparsamkeitsmaßnah
men aufzubereiten. Die Bedarfsanmeldungen von ARD 
und ZDF stellen den Finanzbedarf für den deutschen 
Anteil an der Finanzierung des Europäischen Fernseh
kulturkanals "ARTE" gesondert dar. Erträge und Auf
wendungen sind jeweils nach Ertrags- und Kostenarten 
gesondert auszuweisen. Die KEF kann weitere Anforde
rungen an die vorzulegenden Unterlagen stellen, insbe
sondere im Hinblick auf die Vergleichbarkeit der Zahlen
werke und die Strukturierung von Kostenarten. Entspre
chen die Unterlagen nicht den in den Sätzen 1 bis 5 
genannten Voraussetzungen, kann sie die KEF zurück
weisen. Angeforderte Unterlagen zur fachlichen Über
prüfung der Bedarfsanmeldungen sowie für erforderlich 
gehaltene ergänzende Auskünfte, Erläuterungen und 
Zahlenangaben sind der KEF fristgerecht vorzulegen. 

§2 
Einsetzung der KEF 

Zur Überprüfung und Ermittlung des Finanzbedarfs 
wird eine unabhängige Kommission (KEF) eingesetzt. 
Die Mitglieder sind in ihrer Aufgabenerfüllung an Auf
träge oder Weisungen nicht gebunden. 

§3 
Aufgaben und Befugnisse der KEF 

(1) Die KEF hat die Aufgabe, unter Beachtung der 
Programmautonomie der Rundfunkanstalten den von den 
Rundfunkanstalten angemeldeten Finanzbedarf fachlich 
zu überprüfen und zu ermitteln. Dies bezieht sich darauf, 
ob sich die Programmentscheidungen im Rahmen des 
rechtlich umgrenzten Rundfunkauftrages halten und ob 
der aus ihnen abgeleitete Finanzbedarf zutreffend und im 
Einklang mit den Grundsätzen von Wirtschaftlichkeit 
und Sparsamkeit ermittelt worden ist. Die Prüfung, ob 
der Finanzbedarf im Einklang mit den Grundsätzen von 
Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit ermittelt worden ist, 
umfaßt auch, in welchem Umfang Rationalisierungs
einschließlich Kooperationsmöglichkeiten genutzt wer
den. Bedarfsanmeldungen, die sich auf technische oder 
programmliehe Innovationen im Sinne von § 13 Abs. 2 
Nr. 2 Rundfunkstaatsvertrag beziehen, können von der 
KEF nur anerkannt werden, wenn sie Beschlüssen der 
zuständigen Gremien der Rundfunkanstalten, soweit das 
jeweils geltende Landesrecht solche Beschlußfassungen 
vorsieht, entsprechen. 

(2) Im Rahmen ihrer Aufgabe ist die KEF berechtigt, 
von den Rundfunkanstalten Auskünfte über deren Unter
nehmen, Beteiligungen und Gemeinschaftseinrichtungen 
einzuholen. Erfolgt die Vorlage von Unterlagen nach 
Satz 1 oder nach § 1 nicht, ist die KEF berechtigt, 
notwendige Zahlenangaben durch näher zu begründende 
Schätzwerte zu ersetzen. 

(3) Die Rundfunkanstalten wirken an der Fortentwick
lung von Methoden und Verfahren zur Überprüfung und 
Ermittlung des Finanzbedarfs mit. 

(4) Die KEF kann zur Unterstützung ihrer Aufgaben 
ergänzend zu Einzelfragen Aufträge für gutachterliche 
Stellungnahmen an Dritte vergeben. Für diese gutachter
lichen Stellungnahmen stellen die Rundfunkanstalten 
dem beauftragten Dritten die Informationen über die 
bedeutsamen Sachverhalte zur Verfügung. 

(5) Die KEF erstattet den Landesregierungen minde
stens alle zwei Jahre einen Bericht. Sie leitet den Bericht 

den Rundfunkanstalten zur Unterrichtung zu und veröf
fentlicht diesen. Die Landesregierungen leiten diesen 
Bericht den Landesparlamenten zur Unterrichtung zu. In 
diesem Bericht legt die KEF unter Beachtung von 
Absatz 1 und § 13 Rundfunkstaatsvertrag die Finanzlage 
der Rundfunkanstalten dar und nimmt insbesondere zu 
der Frage Stellung, ob ~nd in welcher Höhe und zu 
welchem Zeitpunkt eine Anderung der Rundfunkgebühr 
notwendig ist, die betragsmäßig beziffert wird oder bei 
unterschiedlichen Entwicklungsmöglichkeiten aus einer 
Spanne bestehen kann. Sie weist zugleicl?: auf die Not
wendigkeit und Möglichkeit für eine Anderung des 
Finanzausgleichs der Rundfunkanstalten hin. Weiterhin 
beziffert sie prozentual und betragsmäßig die Auf teilung 
der Gebühren im Verhältnis von ARD und ZDF und den 
Betrag des Deutschlandradios. 

(6) Die Vorschriften der Absätze 1 und 5 gelten nicht für 
Sonderberichte, die die KEF auf Anforderung der Länder 
zu einzelnen Teilfragen erstellt. Die Beteiligungsrechte 
der Rundfunkanstalten bleiben unberührt. 

(7) Abweichende Meinungen von Mitgliedern der KEF 
werden auf deren Verlangen in den Bericht aufgenom
men. 

§4 
Zusammensetzung der KEF 

(I) Die KEF besteht aus 16 unabhängigen Sachverstän
digen. Sie wählt aus ihrer Mitte einen Vorsitzenden und 
einen oder zwei Stellvertreter. 

(2) Die KEF beschließt ihre Berichte nach § 3 mit einer 
Mehrheit von mindestens zehn Stimmen ihrer gesetzli
chen Mitglieder. 

(3) Von der Mitgliedschaft ausgeschlossen sind Mitglie
der und Bedienstete der Institutionen der Europäischen 
Union oder der Verfassungsorgane des Bundes und der 
Länder, Gremienmitglieder und Bedienstete von Lan
desrundfunkanstalten der ARD, des ZDF, des Deutsch
landradios, des Europäischen Fernsehkulturkanals 
"ARTE", der Landesmedienanstalten und der privaten 
Rundfunkveranstalter sowie Bedienstete von an ihnen 
unmittelbar oder mittelbar im Sinne von § 28 Rundfunk
staatsvertrag beteiligten Unternehmen. 

(4) Jedes Land benennt ein Mitglied. Die Sachverstän
digen sollen aus folgenden Bereichen berufen werden: 

1. Drei Sachverständige aus den Bereichen Wirtschafts
prüfung und Unternehmensberatung, 

2. zwei Sachverständige aus dem Bereich der Betriebs
wirtschaft; sie sollen fachkundig in Personalfragen 
oder für Investitionen und Rationalisierung sein, 

3. zwei Sachverständige, die über besondere Erfahrun
gen auf dem Gebiet des Rundfunkrechts verfügen und 
die die Befähigung zum Richteramt haben, 

4. drei Sachverständige aus den Bereichen der Medien
wirtschaft und Medienwissenschaft, 

5. ein Sachverständiger aus dem Bereich der Rundfunk
technik, 

6. fünf Sachverständige aus den Landesrechnungshöfen. 

(5) Die Mitglieder der KEF werden von den Minister
präsidenten jeweils für die Dauer von fünf Jahren 
berufen; Wiederberufung ist zulässig. Die Berufung kann 
aus wichtigem Grund seitens der Länder widerrufen 
werden. Scheidet ein Mitglied aus, so ist nach den für die 
Berufung des ausgeschiedenen Mitglieds geltenden Vor
schriften ein Nachfolger für den Rest der Amtszeit zu 
berufen. 

(6) Die Mitglieder der KEF und die zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben herangezogenen Dritten sind auch nach Been
digung ihrer Tätigkeit zur Verschwiegenheit über alle 
ihnen im Rahmen der Tätigkeit bekanntgewordenen 
Tatsachen verpflichtet, es sei denn, diese sind offenkun
dig oder bedürfen ihrer Bedeutung nach keiner Geheim
haltung. 

§5 
Verfahren bei der KEF 

(1) Die Rundfunkanstalten sind bei der Überprüfung 
und Ermittlung des Finanzbedarfs durch die KEF ange-
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messen zu beteiligen. Vertreter der Rundfunkanstalten 
sind nach Bedarf zu den Beratungen der KEF hinzuzuzie
hen. 

(2) Vor der abschließenden Meinungsbildung in der 
KEF ist den Rundfunkanstalten Gelegenheit zu einer 
Stellungnahme und Erörterung zu geben. Zu diesem 
Zweck wird der ARD, dem ZDF und dem Deutschlandra
dio der Berichtsentwurf durch die KEF übersandt. Glei
ches gilt für die Rundfunkkommission der Länder. Die 
Stellungnahmen der Rundfunkanstalten sind von der 
KEF in den endgültigen Bericht einzubeziehen. 

§ 6 
Finanzierung und Organisation der KEF 

(1) Die Kosten der KEF und ihrer Geschäftsstelle 
werden vorab aus der Rundfunkgebühr gedeckt. Die in 
der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkan
stalten und das ZDF tragen jeweils die Hälfte der Kosten. 

(2) Die KEF erstellt einen Wirtschaftsplan. Er bedarf 
der Genehmigung des Sitzlandes der Einrichtung, an die 
die KEF-Geschäftsstclle organisatorisch angebunden ist. 
Die Genehmigung erfolgt nach Abstimmung mit den 
Staats- und Senatskanzleien der übrigen Länder. Sie ist 
zu erteilen, wenn die Grundsätze einer geordneten und 
sparsamen Haushaltswirtschaft gewahrt sind. 

(3) Die Einrichtung, an die die KEF-Geschäftsstelle 
organisatorisch angebunden ist, kann die ihr zustehenden 
Mittel vierteljährlich, jeweils in der Mitte des Kalender
vierteljahres, abrufen. Erster Abruf termin ist der 
15. Februar 1997. 

(4) Die näheren Einzelheiten der Finanzierung und der 
organisatorischen Anbindung der KEF legen die Mini
sterpräsidenten in einem Statut durch Beschluß fest. Das 
Statut lt auch die fachliche und haushaltsmäßige 
Unabhän keit der Geschäftsstelle. 

§ 7 
Verfahren bei den Ländern 

(1) Die Rundfunkkommission der Länder erhält von 
den Rundfunkanstalten zeitgleich die der KEF zugeleite
ten Bedarfsanmeldungen und diese erläuternde sowie 
ergänzende weitere Unterlagen der Rundfunkanstalten. 

(2) Der Gebührenvorschlag der KEF ist Grundlage für 
eine Entscheidung der Landesregierungen und der Lan
desparlamente. Davon beabsichtigte Abweichungen soll 
die Rundfunkkommission der Länder mit den Rundfunk
anstalten unter Einbeziehung der KEF erörtern. Die 
Abweichungen sind zu begründen, 

1I, Abschnitt 
Höhe der Rundfunkgebühr 

§8 
Höhe der Rundfunkgebühr 

Die Höhe der Rundfunkgebühr wird mit Wirkung zum 
1. Januar 1997 monatlich wie folgt festgesetzt: 
1. Die Grundgebühr: 9,45 Deutsche Mark, 
2. die Fernsehgebühr: 18,80 Deutsche Mark. 

§ 9 
Auf teilung der Mittel 

(1) Für die Körperschaft des öffentlichen Rechts 
"Deutschlandradio" verwenden die in der ARD zusam
mengeschlossenen Landesrundfunkanstalten und das 
ZDF gemeinsam ab dem 1. Januar 1997 das Aufkommen 
aus der Grundgebühr aus einem Betrag von monatlich 
0,698 Deutsche Mark. 

(2) Von der Fernsehgebühr erhält die ARD einen Anteil 
von 63,9878 vom Hundert, das ZDF einen Anteil von 
36,0122 vom Hundert. 

(3) Soweit die in der ARD zusammengeschlossenen 
Landesrundfunkanstalten oder das ZDF sich nicht an der 
nationalen Stelle des Europäischen Fernsehkulturkanals 
"ARTE" beteiligen, stehen der nationalen Stelle von 

ARTE für die Finanzierung dieses Programmvorhabens 
die auf diese Anstalten entfallenden Anteile an der 
Finanzierung unmittelbar aus dem Fernsehgebührenauf
kommen zu. Der Anteil dieser Anstalten bemißt sich nach 
dem für sie in Ziffer 6.2 des Gesellschaftsvertrages der 
nationalen Stelle von ARTE in der Fassung vom 
1. Dezember 1994 vorgesehenen Pflichtanteil für die 
Programmzulieferung. Dabei ist ein Finanzierungsbetrag 
von insgesamt 210 Mio. Deutsche Mark jährlich zugrun
dezulegen. Die Mittel können in zwölf gleichen Teilbeträ
gen vierteljährlich, jeweils in der Mitte des Kalendervier
teljahres abgerufen oder Teilbeträge auf einen der späte
ren Abruf termine übertragen werden. 

m. Abschnitt 
Anteil der Landesmedienanstalten 

§ 10 
Höhe des Anteils 

(1) Die Höhe des Anteils der Landesmedienanstalten 
beträgt zwei vom Hundert des Aufkommens aus der 
Grundgebühr und zwei vom Hundert des Aufkommens 
aus der Fernsehgebühr. Aus dem jährlichen Gesamtbe
trag des Anteils aller Landesmedienanstalten erhält jede 
Landesmedienanstalt vorab einen Sockelbetrag von 
1 Mio. Deutsche Mark. Der verbleibende Betrag steht den 
einzelnen Landesmedienanstalten im Verhältnis des Auf
kommens aus der Rundfunkgebühr in ihren Ländern zu. 

(2) Wird aus zwei oder mehreren Landesmedienanstal
ten eine gemeinsame Landesmedienanstalt gebildet, so 
steht dieser für einen Zeitraum von drei Kalenderjahren 
ein Sockelbetrag in der Höhe der Summe der bisher den 
einzelnen Landesmedienanstalten zugewiesenen Sockel
beträge zu. 

§11 
Zuweisung des Anteils 

Die Landesmedienanstalten erhalten nach Anforde
rung von ihrer zuständigen Landesrundfunkanstalt je
weils zur Mitte eines Kalendervierteljahres angemessene 
Abschlagszahlungen. Die Schlußzahlung für ein Kalen
derjahr ist spätestens sechs Monate nach Ablauf des 
Kalenderjahres zu leisten. 

IV. Abschnitt 
Finanzausgleich 

§ 12 
Ermächtigung und Verpflichtung zum Finanzausgleich 

Die in der ARD zusammen lossenen Landesrund-
funkanstalten werden ermäc und verpflichtet, einen 
angemessenen Finanzausgleich durchzuführen. Der Fi
nanzausgleich muß gewährleisten, daß 
1. die übergeordneten Aufgaben des öffentlich-rechtli

chen Rundfunks und solche Aufgaben einzelner Rund
funkanstalten, die wegen ihrer Bedeutung für den 
gesamten Rundfunk als Gemeinschaftsaufgaben wahr
genommen werden müssen, erfüllt werden können, 

2. jede Rundfunkanstalt in der Lage ist, ein ausreichen
des Programm zu gestalten und zu senden. 

§ 13 
Aufbringung der Finanzausgleichsmasse 

Die Finanzausgleichsmasse wird von den in der ARD 
zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten nach 
Maßgabe ihrer Finanzkraft gemäß der nach § 15 zwischen 
diesen Rundfunkanstalten abzuschließenden Vereinba
rung aufgebracht. 

§ 14 
Umfang der Finanzausgleichsmasse 

(1) Die Finanzausgleichsmasse beträgt jährlich minde
stens 186,17 Mio. Deutsche Mark. Hinsichtlich der übrigen 
Verpflichtungen der in der ARD zusammengeschlossenen 
Landesrundfunkanstalten gelten die zwischen diesen 
getroffenen Vereinbarungen vom 25. Juni 1996 sowie die 
Vereinbarung zwischen dem Mitteldeutschen Rundfunk 
und dem Sender Freies Berlin vom 23. April 1996. 
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(2) Aus der Finanzausgleichsmasse erhalten der Saar
ländische Rundfunk mindestens 94,71 Mio. Deutsche 
Mark, Radio Bremen mindestens 81,46 Mio. Deutsche 
Mark und der Sender Freies Berlin 10 Mio. Deutsche 
Mark. 

(3) Die Finanzausgleichsmasse nach Absa~~ 1 und die 
Zuwendungen nach Absatz 2 sind späteren Anderungen 
der Rundfunkgebühr im gleichen Verhältnis anzupassen. 

§ 15 
Vereinbarung der Rundfunkanstalten 

Im Rahmen der vorstehenden Grundsätze wird der 
Finanzausgleich von den in § 13 genannten Rundfunkan
stalten im einzelnen vereinbart. Rundfunkanstalten, die 
nicht in die Finanzausgleichsmasse gemäß § 14 Abs. 1 
einzahlen, sind dabei lediglich an der Aufbringung der 
Finanzierungsbeträge für die Gemeinschaftsaufgaben zu 
beteiligen; diese Beteiligungen sind bei der Vereinbarung 
der Zuwendungsbeträge zu berücksichtigen. 

§ 16 
Beschluß der Landesregierungen 

(1) Kommt bis zum Beginn eines Rechnungsjahres eine 
Vereinbarung nicht zustande, so werden Ausgleichs
masse, Ausgleichspflicht und Ausgleichsberechtigung 
durch Beschluß der Landesregierungen mit einer Mehr
heit von zwei Dritteln festgelegt. Für den Beschluß hat 
jede Landesregierung so viele Stimmen, wie das Land 
Stimmen im Bundesrat hat (Artikel 51 Abs. 2 Grundge
setz). 

(2) Bis zum Zustandekommen des Beschlusses richten 
sich Ausgleichsmasse, Ausgleichspflicht und Ausgleichs
berechtigung nach der Vereinbarung oder dem Beschluß 
des Vorjahres. 

V. Abschnitt 

Übergangs- und Schlußvorschriften 

§ 17 
Vertragsdauer, Kündigung 

Dieser Staatsvertrag gilt für unbestimmte Zeit. Er 
kann von jedem der vertragsschließenden Länder zum 
Schluß des Kalenderjahres mit einer Frist von einem Jahr 
gekündigt werden. Die Kündigung kann erstmals zum 
31. Dezember 2000 erfolgen. Das Vertragsverhältnis nach 
dem IV. Abschnitt kann zu demselben Zeitpunkt mit 
einer halbjährlichen Frist zum Jahresende gesondert 
gekündigt werden. Wird der Staatsvertrag oder das 
Vertragsverhältnis nach dem IV. Abschnitt zu diesem 
Zeitpunkt nicht gekündigt, kann die Kündigung mit 
gleicher Frist jeweils zu einem zwei Jahre späteren 
Zeitpunkt erfolgen. Die Kündigung ist gegenüber dem 
Vorsitzenden der Ministerpräsidentenkonferenz schrift
lich zu erklären. Die Kündigung eines Landes läßt das 
Vertragsverhältnis der übrigen Länder zueinander unbe
rührt, jedoch kann jedes der übrigen Länder den Vertrag 
binnen einer Frist von drei Monaten nach Eingang der 
Kündigungserklärung zum gleichen Zeitpunkt kündigen. 

Artikel 6 
Änderung des Staatsvertrages 

über die Körperschaft des 
öffentlichen Rechts "Deutschlandradio" 

Der Staatsvertrag über die Körperschaft des öffentli
chen Rechts "Deutschlandradio" vom 17. Juni 1993 -
Bekanntmachung vom 19. Oktober 1993 (GV. NW. S. 874) 
- wird wie folgt geändert: 

1. Die Bezeichnung wird wie folgt gefaßt: 
.. Staatsvertrag über die Körperschaft des öffentlichen 
Rechts .. Deutschlandradio (Deutschlandradio-Staats
vertrag - DLR-StV -)". 

2. Im Inhaltsverzeichnis wird die Bezeichnung ,,§ 32 
Konkursfähigkeit" ersetzt durch ,,§ 32 Unzulässigkeit 
eines Insolvenzverfahrens" . 

3. § 3 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 
a) Die Verweisung im 1. Halbsatz auf ,,§ 34 Abs. 2 

Rundfunkstaatsvertrag" wird ersetzt durch die 
Verweisung auf .. § 51 Abs. 2 Rundfunkstaatsver
trag". 

b) Die Verweisung im 2. Halbsatz auf,,§ 34 Abs. 3 
Rundfunkstaatsvertrag" wird ersetzt durch die 
Verweisung auf .. § 51 Abs. 3 Rundfunkstaatsver
trag". 

4. In § 6 Abs. 3 Satz 4 wird der Punkt gestrichen und 
folgender Satzteil angefügt: 
"und auf ein diskriminierungsfreies Miteinander hin
wirken." 

5. § 8 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 
a) Es wird folgende Nummer 1 eingefügt: 

,,1. zum Haß gegen Teile der Bevölkerung oder 
gegen eine nationale, rassische, religiöse oder 
durch ihr Volkstum bestimmte Gruppe aufsta
cheln, zu Gewalt- oder Willkürmaßnahmen ge
gen sie auffordern oder die Menschenwürde 
anderer dadurch angreifen, daß Teile der Bevöl
kerung oder eine vorbezeichnete Gruppe be
schimpft, böswillig verächtlich gemacht oder 
verleumdet werden (§ 130 StGB),". 

b) Die bisherige Nummer 1 wird Nummer2, und die 
Worte "zum Rassenhaß aufstacheln oder" werden 
gestrichen. 

c) Die bisherigen Nummern 2 und 3 werden die 
Nummern 3 und 4. 

d) Die bisherige Nummer 4 wird Nummer 5, und der 
Punkt wird durch ein Komma ersetzt. 

e) Es wird folgende Nummer 6 angefügt: 
,,6. Menschen, die sterben oder schweren körperli

chen oder seelischen Leiden ausgesetzt sind 
oder waren, in einer die Menschenwürde verlet
zenden Weise darstellen und ein tatsächliches 
Geschehen wiedergeben, ohne daß ein überwie
gendes berechtigtes Interesse gerade an dieser 
Form der Berichterstattung vorliegt; eine Ein
willigung ist unbeachtlich." 

6. In § 31 Abs. 1 Satz 3 wird die Verweisung auf .. § 8 
Abs. 1 Satz 1 des Rundfunkstaatsvertrages" ersetzt 
durch die Verweisung auf ,,§ 9 Abs. 1 Satz 1 Rundfunk
staatsvertrag" . 

7. § 32 wird wie folgt gefaßt: 

,,§ 32 
Unzulässigkeit eines Insolvenzverfahrens 

Ein Insolvenzverfahren über das Vermögen der Kör
perschaft ist unzulässig." 

8. In § 33 Abs. 1 wird die Verweisung auf ,,§ 8 Abs. 1 und 
2 Rundfunkstaatsvertrag" ersetzt durch die Verwei
sung auf ,,§ 9 Abs. 1 und 2 Rundfunkstaatsvertrag". 

9. § 36 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefaßt: 
,,(1) Dieser Staatsvertrag gilt für unbestimmte Zeit. 
Er kann von jedem der vertragsschließenden Län
der zum Schluß des Kalenderjahres mit einer Frist 
von einem Jahr gekündigt werden. Die Kündigung 
kann erstmals zum 31. Dezember 2000 erfolgen. 
Wird der Staatsvertrag zu diesem Zeitpunkt nicht 
gekündigt, kann die Kündigung mit gleicher Frist 
jeweils zu einem zwei Jahre späteren Zeitpunkt 
erfolgen. Die Kündigung ist gegenüber dem Vorsit
zenden der Ministerpräsidentenkonferenz schrift
lich zu erklären. Die Kündigung eines Landes läßt 
das Vertragsverhältnis der übrigen Länder zuein
ander unberührt, jedoch kann jedes der übrigen 
Länder den Vertrag binnen einer Frist von drei 
Monaten nach Eingang der Kündigungserklärung 
zum gleichen Zeitpunkt kündigen." 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 
aal In Satz 1 wird die Verweisung auf ,,§ 37 Abs. 1" 

Rundfunkstaatsvertrag ersetzt durch die Ver
weisung auf ,,§ 54 Abs. 1" Rundfunkstaatsver
trag. 
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bb) In Satz 2 wird die Verweisung auf ,,§ 37 Abs. 3" 
Rundfunkstaatsvertrag ersetzt durch die Ver
weisung auf ,,§ 54 Abs. 4" Rundfunkstaatsver
trag. 

Artikel 7 

Kündigung, Inkrafttreten, Neubekanntmachung 
(1) Für die Kündigung der in Artikel 1 bis 4 und 6 

geänderten Staatsverträge und des in Artikel 5 neu 
geschlossenen Staatsvertrages. sind die dort vorgesehenen 
Kündigungsvorschriften maßgebend. 

(2) Dieser Staatsvertrag tritt am 1. Januar 1997 in Kraft. 
Sind bis zum 31. Dezember 1996 nicht alle Ratifikations
urkunden bei der Staatskanzlei des Vorsitzenden der 
Ministerpräsidentenkonferenz hinterlegt, wird der 
Staatsvertrag gegenstandslos. 

(3) Die Staatskanzlei des Vorsitzenden der Ministerprä
sidentenkonferenz teilt den Ländern die Hinterlegung 
der Ratifikationsurkunden mit. 

(4) Die Staatskanzleien der Länder werden ermächtigt, 
den Wortlaut des Rundfunkstaatsvertrages, des ARD
Staatsvertrages, des ZDF-Staatsvertrages, des Rund
funkgebührenstaatsvertrages und des Staatsvertrages 
über die Körperschaft des öffentlichen Rechts "Deutsch
landradio" in der Fassung, die sich aus den Artikeln 1 
bis 4 und 6 ergibt, mit neuem Datum bekanntzumachen. 

ArtikelS 
Außerkrafttreten 

Mit Inkrafttreten dieses Staatsvertrages tritt der Rund
funkfinanzierungsstaatsvertrag vom 31. August 1991 -
Bekanntmachung vom 20. November 1991 (GV. NW. 
S. 408) - außer Kraft. 

FrankfurtIM., den 5. September 1996 

Für das Land Baden-Württemberg: 

gez. Erwin Teufel 

Bonn, den 4. September 1996 

Für den Freistaat Bayern: 

gez. Dr. Edmund Stoiber 

Berlin, den 10. September 1996 

Für das Land Berlin: 
gez. Eberhard Diepgen 

Potsdam, den 10. September 1996 

Für das Land Brandenburg: 

gez. Manfred Stolpe 

Bremen, den 3. September 1996 

Für die Freie Hansestadt Bremen: 

gez. Henning Scherf 

Hamburg, den 6. September 1996 

Für die Freie und Hansestadt Hamburg: 

gez. Thomas Mirow 

Wiesbaden, den 26. August 1996 

Für das Land Hessen: 

gez. Hans Eichel 

Bonn, den 29. August 1996 

Für das Land Mecklenburg-Vorpommern: 

gez. Berndt Seite 

Hannover, den 6. September 1996 

Für das Land Niedersachsen: 

gez. Gerhard Schröder 

Düsseldorf, den 2. September 1996 

Für das Land Nordrhein-Westfalen: 

gez. Johannes Ra u 

Mainz, den 26. August 1996 

Für das Land Rheinland-Pfalz: 

gez. Kurt Beck 

Bonn, den 2. September 1996 

Für das Saarland: 
gez. Oskar Lafontaine 

Dresden, den 29. August 1996 

Für den Freistaat Sachsen: 

gez. Kurt Biedenkopf 

Bonn, den 2. September 1996 

Für das Land Sachsen-Anhalt: 
gez. Reinhard Höppner 

Kiel, den 11. September 1996 

Für das Land Schleswig-Hoistein: 

gez. Heide Simonis 

Erfurt, den 29. August 1996 

Für den Freistaat Thüringen: 

gez. Bernhard Vogel 

- GV. NW. 1996 S. 484. 
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